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Stadt Arneburg 

Bekanntmachung

Hinweis auf die Veröffentlichung der 1. Änderung der Verbandssatzung des  
kommunalen Zweckverbandes „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband“  

im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die 1. Änderung der Ver-
bandssatzung des kommunalen Zweckverbandes „Altmärkischer Regional-
marketing- und Tourismusverband“ mit Bescheid vom 10.01.2023 unter dem 
Aktenzeichen 206.6.1-01710-ZV ART-1.ÄVS2022 genehmigt.
Die Neufassung der Verbandssatzung und der Genehmigungsvermerk des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sind gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 des 
Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt 
(GKG LSA) im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 
1/2023 vom 17.01.2023 veröffentlicht worden.

Arneburg, 16.02.2023
Ort/Datum

Unterschrift Bürgermeister/in

Hohenberg-Krusemark

Bekanntmachung

Hinweis auf die Veröffentlichung der 1. Änderung der Verbandssatzung des  
kommunalen Zweckverbandes „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband“ 

im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die 1. Änderung der Ver-
bandssatzung des kommunalen Zweckverbandes „Altmärkischer Regional-
marketing- und Tourismusverband“ mit Bescheid vom 10.01.2023 unter dem 
Aktenzeichen 206.6.1-01710-ZV ART-1.ÄVS2022 genehmigt.
Die Neufassung der Verbandssatzung und der Genehmigungsvermerk des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sind gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 des 
Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt 
(GKG LSA) im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 
1/2023 vom 17.01.2023 veröffentlicht worden.

Hohenberg-Krusemark, 16.02.2023 
Ort/Datum

Unterschrift Bürgermeister/in

Hansestadt Werben (Elbe)

Bekanntmachung

Hinweis auf die Veröffentlichung der 1. Änderung der Verbandssatzung des  
kommunalen Zweckverbandes „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband“ 

im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die 1. Änderung der Ver-
bandssatzung des kommunalen Zweckverbandes „Altmärkischer Regional-
marketing- und Tourismusverband“ mit Bescheid vom 10.01.2023 unter dem 
Aktenzeichen 206.6.1-01710-ZV ART-1.ÄVS2022 genehmigt.
Die Neufassung der Verbandssatzung und der Genehmigungsvermerk des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sind gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 des 
Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-Anhalt 
(GKG LSA) im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Nr. 
1/2023 vom 17.01.2023 veröffentlicht worden.

Hansestadt Werben (Elbe), 16.02.2023 
Ort/Datum

Unterschrift Bürgermeister/in
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Bekanntmachung der Stadt Arneburg

Betr.: Öffentliche Auslegung des Vorentwurfs des B-Plans „Sportanlage“  
der Stadt Arneburg nach § 3 Abs. 1 BauGB 

In öffentlicher Sitzung am 24.01.2023 hat der Stadtrat der Stadt Arneburg 
die öffentliche Auslegung des o. g. Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 1 BauGB 
beschlossen. Der Bebauungsplan wird gemäß § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
(Vorzeitiger Bebauungsplan). 

Ziele der Aufstellung des Bebauungsplanes
Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine geordnete bauliche Entwicklung einer Fläche am Ortseingang von Ar-
neburg östlich der Bahnlinie Borstel-Niedergörne und nördlich der Stendaler 
Straße, um hier Sportanlagen für den Reit- und Fußballsport zu errichten. 
Der Geltungsbereich ist der Planzeichnung zu entnehmen. Die Fläche des 
Planungsgebietes beträgt 8,5 ha. Den Planungsbereich bildet das Flurstück 
34/2 der Flur 17 der Gemarkung Arneburg.

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Sportanlage“ und der Vorentwurf der 
Begründung sind 

vom 09.03.2023 bis zum 12.04.2023 

im Internet auf der Homepage der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
unter der Internet-Adresse www.arneburg-goldbeck.de/region-verwaltung/
amtliche-Bekanntmachungen/   veröffentlicht und liegen in diesem Zeitraum 
gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) zu jedermanns 
Einsicht öffentlich in der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck in 39596 
Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 (Sekretariat) sowie im Rathaus Arneburg, 
Breite Straße 14 A in 39596 Arneburg (Zimmer 1) während der Dienststun-
den

Dienstag:  von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:30 Uhr
Mittwoch: von 9:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag:  von 9:00 bis 12:00 Uhr

aus. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten 
die Planun terlagen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über Änderung 
des F-Planes unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt den Inhalt nicht kann-
te und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
der Änderung des F-Planes nicht von Bedeutung ist. 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
in Verbindung mit § 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie 
Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzerklärung“ mit den Informationspflich-
ten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit ausliegt. 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB
Zeitgleich erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen, 
die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte gel tend machen können.

Lothar Riedinger
Bürgermeister

Anlagen:
Karte des Geltungsbereichs
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Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark

Der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark hat die Satzung über 
die Verlängerung der Veränderungssperre  zum Bebauungsplan „Solarpark 
Haferbreiter Weg“ auf seiner Sitzung am 09. Februar 2023 beschlossen.

Die Satzung wird hiermit bekanntgemacht. 

Hinweise
1. Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB auf die Rechtsfolgen nach § 215 

Abs. 1 BauGB hingewiesen. § 215 Abs. 1 BauGB lautet wie folgt:
„Unbeachtlich werden
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.“ 

2. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 BauGB; des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wegen des Erlöschens möglicher Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Weiterhin wird auf die Rechtsfolgen nach § 8 Abs. 3 Kommunalverfas-
sungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) hingewiesen.

 § 8 Abs. 3 KVG-LSA lautet wie folgt:
 „Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften, die in diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses 
Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist diese 
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Kommune 
geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und 
die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz1 gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die öffentliche 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.“

Gemäß § 8 Abs. 5 Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt hat jede 
Person das Recht, Satzungen einschließlich aller Anlagen und Pläne inner-
halb der öffentlichen Sprechzeiten der  Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck, Breite Straße 14 A in 39596 Arneburg einzusehen und sich gegen Er-
stattung der dadurch entstehenden Kosten Kopien geben zu lassen.

Hohenberg-Krusemark, 13. Februar 2023

Dirk Kautz 
Bürgermeister

Gemeinde Hohenberg-Krusemark

Satzung über die Verlängerung der Geltungsdauer  
der Veränderungssperre zum Bebauungsplan „Solarpark Haferbreiter Weg“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark hat in ihrer 
Sitzung vom 24.6.2021 eine Veränderungssperre zum B-Plan „Solarpark Ha-
ferbreiter Weg“ als Satzung beschlossen. Die Satzung über die Verände-
rungssperre wurde am 27.7.2021 im Amtsblatt „Hallo Nachbarn“ bekannt 
gemacht. 
Zur Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre zum Bebau-
ungsplan „Solarpark Haferbreiter Weg“ beschließt die Gemeinde Hohen-
berg-Krusemark auf Grund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches 

(BauGB), Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6 S. 3), sowie Kommunalverfassungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), Kommunalverfassungsgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA 2014, 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130), mit Gemeinderatsbeschluss 30/147/23 vom 
09. Februar 2023 folgende Satzung:

Satzung über die Verlängerung der Geltungsdauer  
der Veränderungssperre „Solarpark Haferbreiter Weg“

§ 1
Veränderungssperre und Verlängerung 

Für das in § 2 der Satzung bezeichnete Gebiet besteht eine Veränderungs-
sperre.

Die Geltungsdauer der am 24.6.2021 beschlossenen und am 27.7.2021 be-
kannt gemachten Veränderungssperre zum Bebauungsplan „Solarpark Hafer-
breiter Weg“ wird gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um ein Jahr verlängert.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre erstreckt sich auf 
die Grundstücke in der Gemarkung Hohenberg-Krusemark, Flur 2, Flurstücke 
224/99, 223/98, 221/97, 219/96, 282, 284 und 205/61 und in der Gemarkung 
Schwarzholz Flur 3, Flurstücke 124/117, 126/116, 160 und 159. 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre wird durch die in der 
Planzeichnung grau dargestellte Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
des Entwurfs des Bebauungsplans (Stand Oktober 20202) festgesetzt. Die 
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Planzeichnung des Entwurfs ist dieser Satzung als Anlage beigefügt. Die An-
lage ist Teil der Satzung. In Zweifelsfällen zum räumlichen Geltungsbereich 
hat der Plan in der Anlage Vorrang vor den Flurstücksbezeichnungen. Dies 
gilt vor allem für diejenigen Flurstücke, die ausweislich des in der Anlage 
beigefügten Plans nur teilweise vom Geltungsbereich der Veränderungssper-
re erfasst sind. 

§ 3
Verbote

(1)  Im Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen Vorhaben im Sinne 
des § 29 Baugesetzbuch nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht 
beseitigt werden.

(2) Im Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen erhebliche oder 
wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

§ 4
Ausnahmen

Die Baugenehmigungsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde Ho-
henberg-Krusemark Ausnahmen von der Veränderungssperre zulassen, wenn 
überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

§ 5
Genehmigte Vorhaben, ausgeübte Nutzungen,  

Unterhaltungsarbeiten
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich ge-
nehmigt worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bis-
her ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

§ 6
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1)  Diese Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre tritt am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2)  Die Veränderungssperre tritt nach insgesamt 3 Jahren seit dem auf 
ihre Bekanntmachung folgenden Tag (amtliche Bekanntmachung vom 
27.7.2021) außer Kraft. Auf die Dreijahresfrist ist der seit der Zustel-
lung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 
BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. Wenn besondere Umstände 

es erfordern, kann die Gemeinde die Frist bis zu einem weiteren Jahr 
nochmals verlängern.

(3)  Die Veränderungssperre ist vor Fristablauf ganz oder teilweise außer 
Kraft zu setzen, sobald die Voraussetzungen für ihren Erlass weggefal-
len sind.

(4)  Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und so-
weit das Bebauungsplanverfahren „Solarpark Haferbreiter Weg“ rechts-
verbindlich abgeschlossen ist.

§ 7
Entschädigung

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 1 BauGB über die Geltendmachung etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch 
die Veränderungssperre, die Fälligkeit der Entschädigungsansprüche gem.  
§ 18 Abs. 2 BauGB und die Erlöschung des Entschädigungsanspruchs gem.  
§ 18 Abs. 3 BauGB wird hingewiesen.

§ 8
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekom-
men der Veränderungssperre oder dieser Satzung ist unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
gegenüber der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die ver-
letzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. 
Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die öf-
fentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Hohenberg-Krusemark, den 9.02.2023

Kautz
Bürgermeister (Siegel)

Anlage zur Satzung: 
Geltungsbereich
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Bekanntmachung der Gemeinde Rochau

Der Gemeinderat Rochau hat auf seiner öffentlichen Sitzung am 25.01.2023 
gem. § 1 Abs. 2 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) die Aufstellung 
eines Bebauungsplans für ein Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage 
mit landwirtschaftlicher Nutzung in der Gemarkung Rochau, Flur 14, Flurstü-
cke 94, 95 und 101. 
Der Geltungsbereich ist in der beiliegenden Karte gekennzeichnet. 
Das Planverfahren wird im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB durchge-
führt. Planungsziel ist die Ausweisung von Flächen zur Errichtung einer Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage. Der Beschluss wird hiermit  gem. § 2 Abs. 1 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

Begründung:
Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine PV-Frei- 
flächenanlage im Gemeindegebiet Rochau ist die Aufstellung eines B-Plans 
erforderlich. Die Ausweisung eines Sondergebietes PV-Freiflächenanlage 
nach § 11 Baunutzungsverordnung ist vorgesehen. Die Voraussetzungen zur 
Durchführung des Verfahrens nach § 8 (3) BauGB sind erfüllt. Die Übernahme 
des B-Plans in den FNP der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, der sich 

derzeit im Aufstellungsverfahren befindet, ist erforderlich. Die Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck hat das gesamträumliche Solarkonzept beschlos-
sen. Das Planungskonzept muss diesem Konzept entsprechen. Die im BauGB 
geforderten Verfahrensschritte sind umzusetzen.
Der Beschluss 09/030/21 ist aufzuheben. 

Finanzielle Auswirkungen:
Eine Kostenübernahmeerklärung liegt vor. Ein städtebaulicher Vertrag ist 
abzuschließen

Dirk Zeidler
Bürgermeister

Anlagen: 
Karte des Geltungsbereichs
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Bekanntmachung der Gemeinde Rochau

Der Gemeinderat Rochau hat auf seiner Sitzung am 25. Januar 2023 die 
Rücknahme des Aufstellungsbeschlusses 09/030/21 vom 17.11.2021 zum 
Bebauungsplan „Photovoltaik-Freiflächenanlage bei Rochau“ gefasst.
Der Beschluss wird hiermit ortsüblich bekanntzumachen. 

Begründung:
Das Vorhaben, für das der Aufstellungsbeschluss 09/030/21 gefasst wurde, 
wird in der geplanten Form nicht fortgeführt. 
Zur Klarheit und eindeutigen Darstellung des Planungsvorhabens wird ein 
neuer Aufstellungsbeschluss (09/098/23) gefasst und der bereits gefasste 
Beschluss zurückgenommen. Die ortsübliche Bekanntmachung ist nach den 
Vorgaben des BauGB gesetzlich vorgeschrieben.  

Finanzierung: 
Der Rücknahmebeschluss hat keine finanziellen Auswirkungen.

Dirk Zeidler
Bürgermeister 

Anlagen: 
Karte des Geltungsbereichs

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung1

1.  Haushaltssatzung der Gemeinde Rochau für das Haushaltsjahr 
2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt in der zurzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat die folgende, 
vom Gemeinderat in der Sitzung am 25.01.2023 beschlossene Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.463.200 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.800.200 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.174.600 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.473.900 Euro
c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf    194.600 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf    248.000 Euro

e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf      49.600 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
200.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:
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1.  Grundsteuer
1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Rochau, den 25.01.2023

Dirk Zeidler
Bürgermeister der Gemeinde Rochau

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) 

2.  Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.03.2023 bis 17.03.2023 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Rochau, den 25.01.2023

Dirk Zeidler
Bürgermeister der Gemeinde Rochau

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

Gewässerschauen 2023

Schaubezirk: GRASSAU  Treffpunkt:  8:00 Uhr
Donnerstag, den 02.03.2023  Hof Agrar-Gen., Dorfstr. 15 in Grassau

Schaubezirk: STENDAL  Treffpunkt:  8:00 Uhr
Dienstag, den 07.03.2023   Geschäftsstelle des Unterhaltungsver-

bandes „Uchte“ in Stendal

Schaubezirk: VINZELBERG  Treffpunkt:  8:00 Uhr
Donnerstag, den 09.03.2023  Freiwillige Feuerwehr Volgfelde

Schaubezirk: ARNEBURG  Treffpunkt: 8:00 Uhr
Dienstag, den 14.03.2023   Milchviehanlage Lintorf, Knorpel- 

schänke a. d. Kreuzung Richtung  
Jarchau

Schaubezirk: GROSS SCHWECHTEN  Treffpunkt:  8:00 Uhr
Donnerstag, den 16.03.2023  Deutsch und Kersten GbR
 Am Bahndamm 5 in Rochau

Schaubezirk: GOLDBECK  Treffpunkt:  8:00 Uhr
Dienstag, den 21.03.2023   Klein Schwechten, ehem. Gaststätte 

„Schwechtener Heide“

Schaubezirk: TANGERMÜNDE  Treffpunkt:  8:00 Uhr
Donnerstag, den 23.03.2023  Dorfkrug Langensalzwedel

Schaubezirk: DAHLEN  Treffpunkt:  8:00 Uhr
Dienstag, den 28.03.2023  Kirchplatz Dahlen

Schaubezirk: UENGLINGEN  Treffpunkt:  8:00 Uhr
Donnerstag, den 30.03.2023  Gemeindebüro Uenglingen

Mit freundlichen Grüßen

R. Burmeister
Verbandsvorsteher
Unterhaltungsverband „Uchte“

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo)
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

30.01.2023

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

Für die 

Gemarkung Flur(en) in

Arneburg 16 Stadt Arneburg

Baben 4 und 6 Gemeinde Eichstedt

Hohenberg-Krusemark 1 – 6 Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo) hat das 
Liegenschaftskataster hinsichtlich der Angaben zur tatsächlichen Nutzung, 
der Lagebezeichnung und der Klassifizierung fortgeführt.
Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeichnet. Alle Be-
teiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden 
hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben des Lie-
genschaftskatasters informiert.
Das Liegenschaftsbuch wird in der Zeit vom 14.03.2023 bis 14.04.2023 in 
den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal während der Besuchszeiten Mo – Fr 
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— Amtliche Bekanntmachungen —

8.00 – 13.00 Uhr zusätzlich Di 13.00 – 18.00 Uhr zur Einsicht ausgelegt. 
Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

Im Auftrag 

gez. Heiko Suske

Übersichtskarte (unmaßstäblich)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung1

1.  Haushaltssatzung der Hansestadt Werben (Elbe) für das Haus-
haltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KVG LSA) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat die 
folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 10.01.2023 beschlossene Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen enthält, wird

1.  im Ergebnisplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Erträge auf 1.881.100 Euro
b)  Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.063.700 Euro

2.  im Finanzplan mit dem
a)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.412.800 Euro
b)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.572.600 Euro

c)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf    719.600 Euro
d)  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf    866.700 Euro
e)  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf               0 Euro
f)   Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf      42.100 Euro

festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 Euro 
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächti-
gung) werden nicht festgesetzt.
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— Amtliche Bekanntmachungen —

— Ende der amtlichen Bekanntmachungen —

§ 4
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 
150.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festge-
setzt:

1.  Grundsteuer
1.1   für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
 (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2.  Gewerbesteuer auf 350 v. H.

Hansestadt Werben (Elbe), den 10.01.2023

Bernd Schulze
Bürgermeister der Hansestadt Werben (Elbe)

2.  Bekanntmachung der Haushaltssatzung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme vom 01.03.2023 bis 17.03.2023 im Ver-
waltungsgebäude Goldbeck öffentlich aus.

Hansestadt Werben (Elbe), den 10.01.2023

Bernd Schulze
Bürgermeister der Hansestadt Werben (Elbe)



28. Februar 2023 | Ausgabe 2| 12 | Hallo NacHbarN

InformatIonen aus der VerbandsgemeInde

SitzungSkalender 

Ratssitzungen
 01.03.2023 | 19:00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates 
Rochau
Feuerwehrgerätehaus Klein 
Schwechten, Feldstraße 10 in 
39579 Rochau OT Klein 
Schwechten

 14.03.2023 | 18:30 Uhr
Sitzung des Hauptausschus-
ses der Stadt Arneburg
Sitzungssaal Breite Straße 16 
in 39596 Arneburg

 14.03.2023 | 19:00 Uhr
Sitzung des Stadtrates 
Werben (Elbe)
Rathaus Hansestadt Werben 
(Elbe) – Marktplatz 1 in 
39615 Hansestadt Werben 
(Elbe)

 20.03.2023 | 19:00 Uhr
Sitzung des Verbandsge-
meinderates
Saal Verwaltungsamt Gold-
beck, An der Zuckerfabrik 1, 
39596 Goldbeck

 23.03.2023 | 19:00 Uhr
Sitzung des Gemeinderates 
Goldbeck
Schloss Bertkow – Altbertko-
wer Weg 1 in 39596 Goldbeck 
OT Bertkow

 28.03.2023 | 19:00 Uhr
Sitzung des Stadtrates 
Arneburg
Sitzungssaal Breite Straße 16 
in 39596 Arneburg

Bitte informieren Sie sich vor 
jeder Sitzung zu möglichen 
Änderungen über die 
örtlichen Aushänge in 
Ihrer Stadt / Gemeinde oder 
auf der Website der 
Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck. 
(www.arneburg-goldbeck.
de)

Vertrieb

Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!

Unser Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ erhalten Sie 

einmal im Monat. Es wird al-
len Haushalten in der Ver-
bandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck zugestellt. 
Der Vertrieb des Amtsblattes 
wurde für alle Mitgliedsge-
meinden der Verbandsge-
meinde an das Dienst-Leis-
tungs-Centrum Osterburg, Am 
Bültgraben 10, vergeben. 
Die Verteilung wird von hier-
aus mit vielen fleißigen Hel-
fern organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 
bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an:

Dlc osterburg, 
Tel. 03937-2 92 90 80, 
Frau lamberts, 
E-Mail:
karina.lamberts@d-pool.net 

Einzelne Exemplare erhalten 
Sie auch im Verwaltungsamt 
in Goldbeck, An der Zucker-
fabrik 1 sowie im Verwal-
tungsamt in Arneburg, Breite 
Str. 14 A.

Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in 
der Hoffnung, dass unser  
„Hallo Nachbarn“ Sie immer 
pünktlich erreicht!

information

Leinenpflicht für Hunde

Information des Fachdiens-
tes Bürgerdienste an alle 

Hundehalter in der Verbandsge-
meinde Arneburg-Goldbeck

§ 28 Gefährdung  
der Freien landschaft –  

Waldgesetz lSa

(2) Es ist verboten, Hunde in der 
freien Landschaft einschließlich 
angrenzender öffentlicher Stra-
ßen unbeaufsichtigt laufen zu 
lassen. Hunde sind in der Zeit 
vom 1. März bis 15. Juli anzu-
leinen. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Jagd-, Hüte-, Blinden-, 
Polizei- oder sonstige Dienst-
hunde während ihres bestim-
mungsgemäßen Einsatzes. Ge-
meinden und Verbandsgemein-
den können durch Gefahrenab-
wehrverordnung für Teile ihres 

Bezirks Ausnahmen von Satz  2 
zulassen; die Regelungen des 
Achten Teils des Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung des Landes Sachsen- 
Anhalt finden entsprechend An-
wendung.

Wir möchten alle Hundehalte-
rinnen und Hundehalter der 
VerbGem Arneburg-Goldbeck 
bitten, sich an die Leinenpflicht 
zu halten.
Besonders in der Brut- und Setz-
zeit ist es für die freilebenden 
Tiere auf unseren Wiesen und in 
unseren Wäldern sehr wichtig, 
in Ruhe leben zu können.

Bei Fragen zum Thema Hunde 
und zur Leinenpflicht steht Ih-
nen das Team Bürgerdienste 
sehr gern zur Seite.

ViSionäre geSucht

Umweltpreis Sachsen-Anhalt mit 
20.000 Euro dotiert

Mehr Preisgeld als je zuvor 
winkt den Teilnehmern des 

27. Umweltpreises Sachsen-An-
halt: Insgesamt 20.000 Euro 
wiegt der Topf. Nun beginnt die 
Bewerbungsphase. Die Stiftung 
für Umwelt, Natur- und Klima-
schutz des Landes Sachsen-An-
halt (SUNK) sucht in diesem 
Jahr nach „Umweltvisionären“. 
In Frage kommen Projekte aller 
Couleur – egal ob Umweltbil-
dung, Mediales oder etwas ganz 
Praktisches. Wer neue Ideen 
oder Methoden entwickelt, wer 
neue Ansätze verfolgt, aber auch 
wer mit Altbewährtem das Au-
genmerk auf noch wenig Beach-
tetes richtet, ist willkommen, ei-
ne Bewerbung, um den Umwelt-
preis 2023 einzureichen.

Für langjähriges Engagement 
von Personen oder Personen-
gruppen gibt es darüber hinaus 
den Umwelt-Ehrenpreis, der un-
abhängig vom Motto des Um-
weltpreises vergeben wird. Vor-
schläge für den Ehrenpreis kön-
nen sowohl im Zuge der eigenen 
Bewerbung als auch ohne eige-
ne Teilnahme über das Bewer-
bungsformular eingereicht wer-
den. Bewerbungsschluss ist 
Sonntag, 7. Mai.
Die Unterlagen zur Bewerbung 
sowie die Teilnahmebedingun-
gen befinden sich auf der Stif-
tungswebsite. Fragen werden 
gerne von Manuel Pape telefo-
nisch unter 0391 556866-24 
oder per E-Mail an umwelt-
preis@sunk-lsa.de beantwortet.
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VerbrennungSordnung

Verbrennen von Gartenabfällen
Die Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck möchte 

Sie auf den folgenden Abschnitt 
der Verbrennungsordnung des 
Landkreises Stendal hinweisen.

§ 4 Verbrennung  
von Gartenabfällen 

(1) Das Verbrennen von pflanzli-
chen Gartenabfällen ist in der 
Zeit vom 1. Februar bis 15. März 
und vom 15. oktober bis 30. No-
vember zugelassen. 
Sie dürfen jeweils nur einmal 
pro genanntem Zeitraum auf 
dem Gartengrundstück, auf 
dem sie angefallen sind, mitt-
wochs und samstags von 9:00 
bis 18:00 Uhr, außer an Feierta-
gen, in einem Kleinfeuer ver-
brannt werden. 
Der Verbrennungsvorgang muss 
innerhalb von zwei Stunden be-
endet sein.

Verbrennung von nicht kom-
postierbaren und/oder kran-
ken Gartenabfällen 
Grundsätzlich gilt: pflanzliche 
Abfälle ausschließlich von 
Wohngrundstücken und Klein-
gärten sind in erster Linie zu 
verwerten. Wann, wo und wie 
nicht kompostierbare, nicht 
sonstig verwertbare und/oder 

kranke Abfälle von gärtnerisch 
genutzten Flächen verbrannt 
werden können – das regelt die 
Verbrennungsverordnung des 
Landkreises Stendal mit Vor-
schriften zum Schutz der Nach-
barschaft und Umwelt. 
 
Wann und wie oft darf ver-
brannt werden? Das Verbren-
nen bestimmter pflanzlicher 
Gartenabfälle ist in einem 
Kleinfeuer zugelassen:
–  vom 01.02. – 15.03. je Grund-

stück, auf dem sie angefallen 
sind

–  mittwochs oder sonnabends 
einmalig im gesamten Zeit-
raum

–  in der Zeit von 09:00 bis 18:00 
Uhr 

Der Verbrennungsvorgang muss 
innerhalb von zwei Stunden be-
endet sein.
 
Welche Mindestabstände sind 
zu beachten?
–  Fünf Meter zu Gebäuden und 

Grundstücksgrenzen, Leitun-
gen u. a. brennbaren bzw. ge-
fährdeten Sachen

–  100 Meter zu Krankenhäu-
sern, Alten pflegeheimen

–  30 Meter zu Wald im Sinne 
des Waldgesetzes

Wann ist das Verbrennen nicht 
zulässig?
–  bei Wind ab Windstärke 6 

( Äste bewegen sich deutlich, 
Laub & Papier heben vom Bo-
den ab,

–  bei hoher Luftfeuchtigkeit,
–  bei mangelndem Luftmassen-

austausch (Inversionswetter-
lage),

–  bei Nebel und
–  bei langanhaltender, extrem 

trockener Witterung (Wald-
brandwarnstufe 3 und 4) 

 
Welche regelungen gelten?
–  Die Menge der zu verbren-

nenden Abfälle darf eine 
Grundfläche von 1,5 Meter x 
1,5 Meter und eine Höhe von 
einem Meter nicht über-
schreiten.

–  Zwischengelagerte Gartenab-
fälle (über eine Woche) sind 
unmittelbar vor dem Verbren-
nen umzusetzen, um darun-
ter verborgene Tiere nicht zu 
gefährden.

–  Zum Anzünden und zur Un-
terstützung des Feuers dürfen 
keine häuslichen oder ge-
werblichen Abfälle, Mine-
ralölprodukte, Chemikalien, 
Teer- oder Gummimateriali-
en, beschichtete oder mit 
Schutzmitteln behandelte 

Hölzer u.  ä. benutzt werden. 
Hiervon ausgenommen sind 
handelsübliche Kohlen- bzw. 
Grillanzünder in geringen 
Mengen.

–  Beim Abbrennen ist das Feuer 
unter ständiger Kontrolle ei-
ner geeigneten volljährigen 
Person zu halten. 

–  Starke Rauchentwicklung und 
Funkenflug, die zu einer erheb-
lichen Belästigung bzw. einer 
Gefährdung der Allgemein-
heit, insbesondere der Nach-
barschaft oder zu einer Ver-
kehrsbehinderung führen, 
sind zu vermeiden. Treten die-
se auf, sind unverzüglich Maß-
nahmen zur Unterbindung 
durchzuführen, gegebenen-
falls ist das Feuer zu löschen.

–  Zur Feuerbekämpfung muss 
geeignetes Gerät zur Verfü-
gung stehen, sodass bei Ge-
fahr unverzüglich gelöscht 
werden kann (z.  B. Spaten, 
Lösch wasser).

–  Die Verbrennungsstelle darf 
nicht verlassen werden, bevor 
Feuer und Glut erloschen sind. 
Die Verbrennungsrückstände 
sind sofort in den Boden ein-
zuarbeiten oder einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung 
zuzuführen.

unterrichtSfrei – hortbetreuung möglich

Gesundheitspräventionstag  
an den Grundschulen  
der Verbandsgemeinde

Am 6. März 2023 findet ge-
mäß dem Erlass des Ministe-

riums für Bildung (MB) ganztä-
gig der Gesundheitspräventi-
onstag des Landespersonales an 
den Schulen statt. An diesem 
Tag sollen insbesondere die Leh-
rerinnen und Lehrer zum The-
menfeld Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sensibilisiert, bera-
ten und informiert werden.
Dieser Tag ist gemäß Erlass des 
MB unterrichtsfrei, eine Betreu-
ung der Kinder durch die Schule 
wird es nicht geben.

Entgegen der Rechtslage der 
Landesverordnung, die für die-
sen Tag keine Ganztagsbetreu-
ung durch den Hort vorsieht, 
wird die Verbandsgemeinde Ar-
neburg-Goldbeck eine Betreu-
ung der angemeldeten Hortkin-
der an diesem Tage in der Zeit 
von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr sicher-
stellen.
Bei Fragen zur Hortbetreuung 
wenden Sie sich vertrauensvoll 
an unser Team der Bürgerdiens-
te unter Tel. 039321/518 22 oder  
j.stamm@arneburg-goldbeck.de.
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für menSchen mit geSundheitlichen einSchränkungen im not- und kataStrophenfall

NOTFALLREGISTER.EU
Das Register für Menschen 
mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen zur bedarfsge-
rechten Unterstützung im Not- 
und Katastrophenfall.
Stellen Sie sich folgende Not-
fall-Situationen vor:
•	Sie	 sind	 mobilitätseinge-

schränkt, wohnen im 17. Stock 
und brauchen Trinkwasser 
wegen eines Ausfalls der Ver-
sorgung? 

•	Ein	 Familienmitglied	 wird	
heimbeatmet und der Strom 
fällt aus?

•	Sie	 sind	gehörlos	und	 es	wird	
über Lautsprecherdurchsagen 
vor verunreinigtem Trinkwas-
ser gewarnt?

•	Sie	sind	Betreiber	eines	Dialy-
sezentrums und der Strom 
fällt für mehrere Tage aus?

Die Einsatzkräfte von Feuer-
wehr und Rettungsdienst ken-
nen Ihre spezielle Notlage nicht. 
An dieser Stelle stellt das Projekt 
„NOTFALLREGISTER“ den Ein-

satzkräften hilfreiche Zusatzin-
formationen zur Verfügung, um 
Sie bedarfsgerecht unterstützen 

zu können. Die 
Behörden und 
E i n s a t z k rä f t e 
werden entspre-
chend der ver-
fügbaren Kräfte 
und Mittel un-
abhängig vom 
Notfallregister 
stets nach eige-
nem Ermessen 
e i g e nv e r a n t -
wortlich tätig.
Die Selbstvor-
sorge für den 
Notfall liegt in 
der Eigenverant-
wortung aller 
B ü r g e r * I n n e n 
und bei den Be-
treiber* Innen 
von Einrichtun-
gen.
Alle Bürgerin-
nen und Bürger, 

sowie Betreiber*Innen von Ein-
richtungen sind angehalten, 
entsprechende eigene Vorsorge-

maßnahmen zu treffen, um die 
Zeit bis zur Einsatzbereitschaft 
von behördlichen Notfallstruk-
turen zu überbrücken. Über die 
Reihenfolge der Abarbeitung 
von Einsätzen entscheidet die 
jeweilige Behörde in eigener 
Verantwortung je nach Dring-
lichkeit. Die Informationen aus 
dem Register sind dabei hilfrei-
che Zusatzinformationen zur 
Abarbeitung von ad hoc Einsät-
zen und zur präventiven Pla-
nung von Gefahrenabwehr-
maßnahmen wie beispielswei-
se für Ausfälle von der 
Energie- oder Trinkwasserver-
sorgung.

Durch die Registrierung entste-
hen für die teilnehmenden Be-
hörden, Leitstellen und Einsatz-
dienste gegenüber den regist-
rierten Personen/Einrichtungen 
keine über den regulären ge-
setzlichen Auftrag hinausge-
henden Verpflichtungen!

Den Link zur Digitalen Registrierung finden Sie auf 
der Webseite der Verbandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck ( www.arneburg-goldbeck.de ).

geSprächSangebot auch für Vereine

Auf einen Kaffee mit René Schernikau
Ihr Verein hat Fragen oder 
Anregungen rund um die 

Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck? Dann melden 
Sie sich bei uns und vereinba-
ren mit uns Ihren persönlichen 
Termin mit Ihrem Verbandge-
meindebürgermeister. Herr 
Schernikau bietet Ihnen wie ge-
wohnt, keine festen Sprech-
stunden an, sondern wir su-
chen mit Ihnen zusammen ei-
nen Termin, der in Ihren Alltag 
passt, was sich in der Vergan-
genheit als gewünscht heraus-
gestellt hat. 
Wer das Gesprächsangebot des 
Verbandsgemeindebürger-
meisters im Rahmen einer Vi-
deokonferenz oder einem Ge-
spräch vor Ort in der Verwal-
tung in Goldbeck annehmen 
möchte, wird gebeten, sich vor-

ab unter Telefon 039388 / 971-0 
oder sekretariat@arne-
burg-goldbeck.de, für die 
Sprechstunde anzumelden. 
Wenn Sie sich für eine Video-
konferenz entscheiden, wird Ih-

nen im Anschluss daran ein 
Link zur Teilnahme an dem di-
gitalen Gespräch versandt. Sie 
benötigen dafür eine Internet-
verbindung, eine E-Mail-Adres-
se und ein Endgerät mit Kame-

ra, Lautsprecher und Mikro-
phon oder ein Smartphone. 
Sollten die technischen Voraus-
setzungen dafür nicht vorhan-
den sein, ist auch eine telefoni-
sche Einwahl möglich. Ihre 
E-Mail-Adresse wird nach Be-
antwortung Ihrer Fragen ge-
löscht.
Gehörlose, die gerne mit dem 
Verbandgemeindebürgermeis-
ter sprechen möchten, können 
ihren Gesprächswunsch per 
E-Mail an m.beiersdoerfer@ar-
neburg-goldbeck.de oder per 
Fax an die Nummer 039388 / 
971-69 senden. Die Sprechstun-
den werden, um allen Teilneh-
menden gerecht werden zu 
können, auf eine Gesprächs-
dauer pro Person von jeweils 
maximal 20 Minuten begrenzt.

Foto: Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
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prämie für ferien-praktikum im handwerk 

120 Euro pro Woche für Praktikanten  
im Handwerk

Sich für den richtigen Beruf 
zu entscheiden, fällt vielen 

jungen Leuten schwer. Nichts 
hilft dabei mehr, als einen Beruf 
mal praktisch kennenzulernen. 
Schüler können ihre Ferien nut-
zen und in Handwerksbetrieben 
Ausbildungsberufe kennenler-
nen, um erste berufliche Erfah-
rungen zu sammeln.
Das Land Sachsen-Anhalt unter-
stützt nun Schüler mit einer 
Praktikumsprämie. Pro Woche 
eines Schülerferienpraktikums 
erhält ein Schüler 120 Euro.

Wer erhält die Praktikumsprä-
mie?
Schüler ab 15 Jahre, die an einer
•	Sekundarschule,
•	Gesamtschule,
•	Gemeinschaftsschule,
•	Förderschule	oder
•	einem	Gymnasium
lernen und ihren Wohnsitz in 
Sachsen-Anhalt haben.

Wie lang muss das Schülerferi-
enpraktikum sein?
Die Praktikumszeit muss sich 
über mindestens eine Woche er-
strecken. Jeder Schüler kann pro 
Jahr eine Praktikumsprämie für 

maximal vier Wochen erhalten 
– entweder für Praktika bei ver-
schiedenen Betrieben oder bei 
einem Betrieb.

Für welche betriebe wird eine 
Praktikumsprämie ausgege-
ben?
Für Handwerksbetriebe mit Sitz 
in Sachsen-Anhalt, die ausbil-
dungsberechtigt sind.

Wer beantragt die Prakti-
kumsprämie?
Der Schüler selbst. Wenn ihr ein 
Praktikum in den Schulferien 
machen möchtet und einen 
Praktikumsplatz in einem 
Handwerksbetrieb in Sachsen- 
Anhalt gefunden habt, dann 
füllt bitte unser Formular unten 
auf der Webseite der HWK-Halle 
aus. ( https://hwkhalle.de/prak-
tikum/ )

Was brauche ich für die bean-
tragung der Praktikumsprä-
mie?
Der zum Download bereitste-
hende Praktikumsvertrag ist 
auszufüllen. Dabei ist wichtig:
Anzugeben sind: 
•	Name	und	Adresse	des	Hand-

werksbetriebes, Name des 
Praktikanten und die Bankver-
bindung (bzw. Bankverbin-
dung der Eltern)

•	Unterschrift	 des	 Schülers,	 des	
Inhabers des Handwerksbe-
triebes und der Erziehungsbe-
rechtigten (wenn der Prakti-
kant noch keine 18 Jahre alt 
ist)

Wann erhalte ich die Prakti-
kumsprämie?
Nach dem Praktikum müsst ihr 
noch zwei weitere Dokumente 
im Original bei uns einreichen:
•	Arbeitszeitnachweis	(bitte	das	

Dokument im Handwerksbe-
trieb ausfüllen und unter-
schreiben lassen)

•	Befragungsbogen	 zum	 Schü-
lerferienpraktikum

Diese Dokumente habt ihr be-
reits per E-Mail von uns erhal-
ten.
Wenn alle Dokumente bei uns 
im Original vollständig vorlie-
gen, wird die Praktikumsprämie 
auf das von Euch angegebene 
Konto überwiesen.
anschrift
Handwerkskammer Halle (Saale)
Marion Wiese

Gräfestraße 24
06110 Halle (Saale)

Was brauche ich für die bean-
tragung der Praktikumsprä-
mie?
Bitte fülle zunächst das Formu-
lar aus. Nach Prüfung der Anga-
ben senden wir Euch alle erfor-
derlichen Unterlagen (inkl. Ver-
trag) für das Praktikum zu. Der 
Praktikumsvertrag muss spätes-
tens 14 Tage vor Beginn des 
Praktikums im Original mit al-
len erforderlichen Unterschrif-
ten bei uns eingereicht werden.
Die Praktikumsprämie wird 
vom Land Sachsen-Anhalt ge-
fördert.

Info
ansprechpartnerinnen:
Handwerkskammer Halle (Saale)
Marion Wiese
 0345 2999-181
E-Mail: mwiese@hwkhalle.de

Heike Müller
Sekretariat Bildung
 0391 6268-151
Fax 0391 6268-110
E-Mail: 
hmueller@hwk-magdeburg.de

bundeSregierung muSS detailS zum antragSVerfahren noch klären

Härtefallhilfen für Haushalte mit Öl-, 
Flüssiggas- und Pelletheizungen

Die Landesregierung hat in 
dieser Woche entschieden, 

dass in Sachsen-Anhalt das 
Energieministerium für die Um-
setzung des vom Bund Mitte De-
zember 2022 beschlossenen 
Preisdeckels für nicht leitungs-
gebundene Energieträger wie 
Heizöl, Flüssiggas oder Pellets 
zuständig ist. Voraussetzung für 
die Umsetzung dieser Härtefall-
hilfen ist eine Verwaltungsver-
einbarung zwischen Bund und 
Land; diese ist aktuell in Vorbe-
reitung und soll schnellstmög-

lich abgestimmt werden.
Die Auszahlung der Härtefall-
hilfen in Sachsen-Anhalt soll 
über die Investitionsbank Sach-
sen-Anhalt erfolgen. Da die kon-
krete Umsetzung derzeit noch 
in der Abstimmung ist und es 
dabei insbesondere auf Bun-
desseite noch Klärungsbedarf 
gibt, lässt sich zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht belastbar sa-
gen, ab wann Betroffene dort ei-
nen Antrag stellen können. So-
bald die Weichen dafür gestellt 
sind, wird das Energieministeri-

um alle notwendigen Informati-
onen auf den Internetseiten und 
Social-Media-Kanälen des Res-
sorts kommunizieren.
Für die Härtefallhilfe stellt der 
Bund insgesamt 1,8 Milliarden 
Euro aus dem so genannten 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
zur Verfügung. Davon profitie-
ren Menschen, die zwischen 
1.  Januar und 30. November 
2022 von drastisch gestiegenen 
Preisen bei nicht leitungsgebun-
denen Energieträgern wie Hei-
zöl, Flüssiggas oder Pellets be-

troffen waren. Die Preisbremse 
greift, wenn der tatsächliche 
Einkaufspreis aus 2022 mehr als 
doppelt so hoch wie der Durch-
schnittspreis 2021 war; in die-
sem Fall erhält man 80 Prozent 
des Betrags, der über den dop-
pelten Kosten liegt, sofern er 
mindestens 100 Euro beträgt. 
Maximal werden 2.000 Euro 
ausgezahlt. Den Durch-
schnittspreis für 2021 wird das 
Statistische Bundesamt bundes-
einheitlich ermitteln.
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neueS auS dem regenbogenland in goldbeck

Dankeschön an Spender
Auch in diesem Jahr werden 
die Mitarbeiter/innen aus 

der Kita Regenbogenland und 
aus der Verwaltung nicht müde, 
das Erlebnis Kindergarten für 
die Kinder unvergesslich zu ge-
stalten. 
Seit neuestem freuen sich die 
Kinder über eine Spielbrücke. 
Das Spielgerät wurde aus-
schließlich über Spenden an die 
Kindertagesstätte finanziert. 
Die fast 9.000 Euro Anschaffung 
konnte durch die Spende des 
Delalval Agrardienst, über-
bracht vom Kindesvater Herr 
Beninga, realisiert werden. Wei-
tere Gelder konnten durch die 
Sparkassen- und Kalenderspen-
den, sowie Feste und Veranstal-
tungen eingenommen werden. 
Aufgebaut wurde das Gerät von 
Malte Fröhlich von „Fröhliche 
Spielgeräte“.
Für ein weiteres Highlight sorg-
ten die Agrargenossenschaft 
Bertkow e. G. Der hiesige Land-
wirtschaftsbetrieb, der die Kin-
der	 schon	 beim	 Maislabyrinth	
tatkräftig unterstützt hat be-
glückte unsere Kleinsten mit ei-
nem Spielzeugtraktor. Gestiftet 
wurde der Traktor vom Landma-
schinenhandel Rahmsdorf 
 GmbH. Die Agrargenossen-
schaft hatte bei dem Osterbur-
ger Händler einen neuen Futter-
wagen gekauft und diesen auch 
den Kindern vorgestellt. Damit 
sorgte sie für große Augen und 
beantworteten die neugierigen 
Fragen. 
Eine weitere Neuerung ist der 
Carport auf dem Kita-Gelände in 
Goldbeck. Durch den Unterstand 

finden nun die Fahrräder und die 
Kinderwagen auch bei widrigen 
Wetterverhältnissen einen tro-
ckenen Platz. Die Kosten beliefen 
sich auf rund 8.900 €. 
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miniSterium für innereS und Sport – berufSwechSler willkommen

Bewerbungen für Fachhochschule der 
Polizei ganzjährig möglich 

Das Land Sachsen-Anhalt 
stellt auch in diesem Jahr 

verstärkt Nachwuchskräfte ein, 
um den Personalaufbau bei der 
Landespolizei fortzusetzen. Für 
2023 ist geplant, dass rund 550 
Polizeianwärterinnen und -an-
wärter ihr Studium oder ihre 
Ausbildung an der Fachhoch-
schule Polizei in Aschersleben 
anfangen. Das teilte das Innen-
ministerium anlässlich des In-
ternationalen Tages der Bildung, 
mit.
Wer zwischen 16 und 37 Jahren 
alt ist, einen Realschulabschluss 
oder das (Fach-)Abitur hat und 
sich für den Polizeiberuf interes-
siert, kann sich das ganze Jahr 
über bewerben. Eine Bewer-
bungsfrist wie in den Vorjahren 
gibt es nicht mehr.
Auch Menschen, die schon mit 
beiden Beinen im Berufsleben 
stehen und sich neu orientieren 
wollen, sind willkommen. Dafür 
ist etwa Polizeikommissaran-
wärterin Ulrike Engelhardt ein 
Beispiel. Die 36-Jährige träumte 
zwar schon als Kind davon, Poli-
zistin zu werden. Sie entschied 
sich aber zunächst wegen ihrer 
Freude und Begabung am Zeich-
nen für einen Job als Medienge-

stalterin.
Bei dieser Tätigkeit hatte sie be-
ruflich auch immer wieder mit 
Aufträgen für die Polizei zu tun. 
Eine Anstellung als Phantom-
bildzeichnerin beim Landeskri-
minalamt ließ in ihr schließlich 
den Entschluss reifen, ihren 
Kindheitstraum doch noch in 
die Tat umzusetzen, und Polizis-
tin zu werden: „Nun lerne ich 
seit September 2022 an der 
Fachhochschule der Polizei. 
Nach dem Studium möchte ich 
all mein gelerntes Wissen als 
Kriminalistin und Phantombild-
zeichnerin einsetzen. Mein Weg 
war genau richtig“, sagt Engel-
hardt. „Ich bin froh, diesen lan-
gen Weg gegangen zu sein und 
somit all das gesammelte Wis-
sen zurück in meine Heimat 
Sachsen-Anhalt bringen zu kön-
nen.“
Die Polizeikommissaranwärte-
rin sieht zudem viele Gemein-
samkeiten zwischen ihrem al-
ten und ihrem neuen Beruf: 
„Tatsächlich gibt es überra-
schend viele Gemeinsamkeiten 
zwischen Grafikerin und Polizis-
tin; Grafiker kommunizieren ef-
fizient und effektiv“, nennt Ulri-
ke Engelhardt nur ein Beispiel. 

„Als Polizeibeamtin ist die klare 
Kommunikation und eine an 
den Adressaten ausgerichtete, 
bürgernahe Sprache ebenfalls 
wichtig.“
Auch Innenministerin Dr. Ta-
mara Zieschang ermutigt Inter-
essentinnen und Interessenten 
dazu, sich für den Polizeiberuf 
zu bewerben: „Frau Engelhardt 
ist ein gutes Beispiel dafür, wie 

sogenannte Berufswechsler 
spannende Perspektiven und Er-
fahrungen in die Polizei einbrin-
gen können. Das ist eine Facette 
einer modernen und vielfälti-
gen Polizei. Eine weitere ist, dass 
wir viele junge und hochmoti-
vierte Kolleginnen und Kollegen 
gewinnen wollen, die sich direkt 
nach dem Schulabschluss bei 
der Polizei bewerben.“

Hintergrund:
Bereits seit mehreren Jahren 
stellt Sachsen-Anhalt verstärkt 
Polizeinachwuchskräfte ein. Seit 
dem Jahr 2019 steigt die Zahl 
der Polizistinnen und Polizisten 
wieder. Ziel ist es, bis zum Ende 
der Legislaturperiode mindes-
tens 7.000 Polizeibeamtinnen 
und -beamte zu haben. Im Jahr 
2022 konnten insgesamt 462 
Studien- und Ausbildungs-
plätze an der Fachhochschule 
Polizei besetzt werden. Damit 
haben wir das Ziel übertroffen, 
mindestens 440 Nachwuchs-
kräfte einzustellen. Auch die 
Bewerberzahlen sind gestiegen. 
Das zeigt: Der Polizeiberuf ist 
und bleibt attraktiv.
An der Fachhochschule Polizei 

in Aschersleben werden derzeit 
mehr als 1.000 Auszubilden-
de sowie Studentinnen und 
Studenten auf den Polizeidienst 
vorbereitet. Alle Informationen 
zu Ausbildung und Studium 
bei der Polizei Sachsen-Anhalt 
unter: www.nachwuchsfahn-
dung.de
Neben dem üblichen Bewer-
bungsschreiben inklusive 
Lebenslauf, Zeugnis und dem 
Deutschen Sportabzeichen in 
Silber müssen auch Unterla-
gen zur Gesundheitsprüfung 
– gern auch im Online-Bewer-
bungsverfahren – beigebracht 
werden. Liegen alle entspre-
chenden Unterlagen vor, kann 
das Eignungsauswahlverfahren 
beginnen.

redaktionsschluss zu „Hallo Nachbarn“
die nächste ausgabe erscheint am 28. märz 2023. 

unterlagen bis 16. märz 2023 abgeben.

Gruppen, Organisationen, Ortschaften und Vereine, die ihre Veran-
staltungen ankündigen oder Beiträge veröffentlichen wollen, werden 

gebeten, ihre Unterlagen bis zu diesem Termin abzugeben. 

Informationen, Beiträge und Veröffentlichungen bitte an die  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 

gerne auch per E-Mail an:  
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de
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mercer Stendal bedankt Sich perSönlich bei den einSatzkräften

Danke an Kräfte der Feuerwehr
„Es ist schön, dass jemand 
Danke sagt.“ André Witwar 

ist Wehrleiter der kleinen Orts-
feuerwehr Bertkow. Mit sechs 
Kameradinnen und Kameraden 
ist er dabei, als Mercer Stendal 
Anfang des Jahres zur Danke-
schön Veranstaltung in die Stadt-
halle nach Arneburg eingeladen 
hat. „So etwas ist doch nicht 
selbstverständlich”, betont er. 
„Deshalb stand für uns sofort 
fest, dass wir daran teilnehmen.”
Während der Arneburger Dan-
kesfeier sind André Witwar und 
sein Trupp sieben von etwa 120 
Kameradinnen und Kameraden. 
Aus Ortsfeuerwehren der Ver-
bandsgemeinde Arneburg-Gold-
beck und auch aus Wehren des 
Landkreises Jerichower Land 
sind sie angereist, um dabei zu 
sein, wenn einer der größten Ar-
beitgeber der Region würdigt, 
was Ehrenamt zu leisten vermag.
Etwa 1000 Männer und Frauen, 
die im Juli 2022 als Mitglieder 
einer freiwilligen Feuerwehr 
des Landkreises Stendal, Jericho-
wer Land oder auch des Alt-
markkreises Salzwedel bei 
Mercer Stendal dafür gesorgt 
hatten, dass aus einem Groß-
brand keine Katastrophe wurde, 
wurden in neun Veranstaltun-
gen dieser Art von November 
bis Januar für ihren Einsatz von 
Mercer Stendal geehrt. Dabei 
zeigten sich Mercer Stendal Ge-
schäftsführer André Listemann 
und Werkleiter Dr. Martin Zen-
ker sowie weitere Vertreter des 
Unternehmens erkenntlich. Sie 
überreichten den Einsatzkräften 
Urkunde, Medaille und luden zu 
einem Buffet in angenehmer At-
mosphäre ein.
Während der Dankeschön Ver-
anstaltung in Uchtspringe, zu 
der mehr als 100 Kameraden 
aus den Wehren der Stadt Sten-
dal und auch der Berufsfeuer-
wehr eingeladen worden waren, 
sagte André Listemann unter 
anderem zu den Gästen: „Feuer-
wehren sind ein Ort, an dem 
Jung und Alt zusammenkom-
men. Sie spielen eine wichtige 
Rolle in der heutigen Welt, in-
dem dort Gemeinschaft erhal-
ten und gestärkt wird.“

Sowohl Mercer Geschäftsführer 
als auch Werkleiter Zenker nutz-
ten diese Treffen, um öffentlich 
für das Ehrenamt zu werben. Sie 
dankten aber auch allen Arbeit-
gebern, die Männer und Frauen 
für den Einsatz freistellen, wenn 
dieser während der Arbeitszeit 
erforderlich wird. „Das ist keine 

Selbstverständlichkeit“, wissen 
beide.
An der Brandbekämpfung im 
Juli im Werk waren insgesamt 
fast 750 Kameraden aus acht 
Ortsfeuerwehren des Landkrei-
ses Stendal beteiligt gewesen. 
Unterstützt wurden sie von der 
Magdeburger Berufsfeuerwehr, 

Kameraden aus dem Jerichower 
Land, Mitgliedern des Deut-
schen Roten Kreuzes, der Johan-
niter und des Technischen Hilfs-
werkes. 
Auch ein Flugfeldlöschfahrzeug 
aus Rathenow war zum Einsatz 
gekommen, um gezielt Stellen 
in die Hackschnitzelmieten mit 
Löschwasser zu erreichen. Au-
ßerdem wurde eine Betonpum-
pe eingesetzt, um Löschwasser 
mehrmals zu verwenden. 
Mercer Stendal ist froh, so kom-
petente und einsatzbereite Ka-
meraden im Ehrenamt in un-
mittelbarer Nachbarschaft zu 
haben. Auch die Vorbereitung 
und Durchführung unserer gro-
ßen Dankeschön-Veranstaltung 
in der Stadthalle Arneburg wur-
de von den Verantwortlichen 
der Stadt Arneburg unterstützt.
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Stadt-und-land-planungSgeSellSchaft

Hohenberg-Krusemarker Umweltplaner 
ist stolz auf familiäre Atmosphäre

Im Bereich der Umwelt- und 
Landschaftsplanung hat 

sich die in Hohenberg-Kruse-
mark ansässige Stadt-und-Land- 
Planungsgesellschaft speziali-
siert. 1998 gegründet, feiert das 
Unternehmen in diesem Jahr 
25-jähriges Bestehen.
Ein Bild aus dem Jahr 1998 deu-
tet auf die Anfänge hin: Mit ei-
nem Trio nahm die Stadt-und- 
Land-Planungsgesellschaft ihre 
Tätigkeit auf, etablierte sich in 
den Jahren auf dem Markt und 
ist heute ein erfolgreiches Un-
ternehmen mit insgesamt 19 
Mitarbeitern.
Ralf Bergmann denkt gern an 
die Startphase zurück, als die 
Firma die ersten Monate noch 
von Tangermünde aus agierte. 
Das Unternehmen, das seinen 
Hauptsitz in Hohenberg-Kruse-
mark hat, kann auf eine 25-jäh-
rige Geschichte zurückblicken.
Der vor 30 Jahren aus Dortmund 
in die Altmark gekommene Dip-
lom-Biologe entschied sich 1998 
für den Schritt in die Selbststän-
digkeit. Von Anfang an dabei: 
Cornelia Stein. Die Tangermün-
derin übernahm in der Anfangs-
zeit größtenteils organisatori-
sche Aufgaben, hat seit mehre-
ren Jahren auch die 
Buchführung im Blick und ist 
Mit-Gesellschafterin des Unter-
nehmens. „Wir sind ein super 
eingespieltes Team“, schätzt 
Bergmann das Verhältnis. Er ist 
insgesamt auch stolz auf „seine“ 

Mannschaft in Hohenberg-Kru-
semark und in der Niederlas-
sung in Frankfurt/Oder. Die „fa-
miliäre Atmosphäre“ trage zum 
Erfolg des Unternehmens, in 
dem Ingenieure und Biologen 
tätig sind, bei. Nach der An-
fangszeit in Tangermünde wur-
den die Büros im Verwaltungs-
gebäude in Hohenberg-Kruse-
mark, dem Wohnort des 
gebürtigen Westfalen, einge-
richtet.  2002 erwarb Bergmann 
das Haus in der Hauptstraße Nr. 
36, seit mittlerweile mehr als 20 
Jahren die „Zentrale“ des Unter-
nehmens, in der es vier Gesell-
schafter gibt – neben Bergmann 
und Stein sind dies Thomas 
Kühn und Frank Benndorf.
An Aufträgen mangelt es nicht. 
„Das liegt sicherlich auch an der 
Gesetzgebung“, sagt der  
60-Jährige, der von 2006 an für 
zwei Legislaturperioden als 
SPD-Landtagsabgeordneter in 
Magdeburg tätig war. „Wir be-
finden uns mittendrin im Be-

reich der Energiewende“, macht 
er auf die Arbeitsfelder auf-
merksam. Dazu zählen Umwelt-
verträglichkeitsberichte für 
Windparks und Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen. Der Schwer-
punkt liege in diesem Jahr in 
Niedersachsen, sagt er. Das sei 
jedoch „eher Zufall“. In den Ak-
ten sind beendete Arbeitspro-
jekte aus mehreren Bundeslän-
dern, sogar aus Baden-Württem-
berg, eingeheftet und hinterlegt. 
Die größte und „wohl auch fi-
nanziell“ wichtigste Aufgabe 
war die Umweltplanung für die 
Erweiterung der Halden für das 
Zielitzer Kaliwerk. Dort zeichne-
te das Krusemarker Unterneh-
men unter anderem für die Kar-
tierung verantwortlich, erfasste 
Daten aus der Flora und Fauna.
Wenn die Planungsgesellschaft 
auch Aufträge von Mecklenburg 
bis Thüringen sozusagen an 
Land zieht, sind „wir hier in der 
Region gut vorhanden“, betont 
der Gründer und Mehrheitsge-

sellschafter und nennt Beispiele. 
Umwelt-Untersuchungen für 
Einkaufsmärkte in Osterburg 
oder Tangerhütte, für den Wind-
park bei Osterburg sowie für ein 
kommunales Projekt an der Bie-
se zählen zu den Referenzen.
Als großer Vorteil hat sich der 
Lehrauftrag von Ralf Bergmann 
als Dozent an der Hochschule 
Anhalt in Bernburg erwiesen. 
Dort war er bis zum Vorjahr tä-
tig, hält immer noch gute Bezie-
hungen zur Einrichtung. Einige 
Absolventen konnte Bergmann 
für die Stadt-und-Land-Pla-
nungsgesellschaft gewinnen. 
Gerade in Anbetracht des Fach-
kräftemangels, der auch unter 
Planern und Biologen herrscht, 
ist dies eine Win-Win-Situation 
für beide Seiten, wie der einge-
fleischte Fan der Dortmunder 
Borussia einschätzt. „Es gibt 
kaum noch Planer auf dem 
Markt.“
Ralf Bergmann ist ein Optimist. 
Und so schaut er auch zuver-
sichtlich in die Zukunft und 
fühlt sich mit seinem Unterneh-
men und den Mitarbeitern für 
künftige Aufgaben gut aufge-
stellt. Eine Feier anlässlich des 
25-jährigen Bestehens ist noch 
nicht geplant. Aber wer den 
Wahl-Altmärker kennt, der 
weiß, dass er sich darüber noch 
Gedanken machen wird.

Ingo Gutsche,  
Volksstimme

Foto: Ingo Gutsche, Volksstimme
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begegnungSwoche mitte mai in genazzano

Eichstedter Chor sucht Sponsoren  
für ein Freundschaftskonzert in Italien

Der Chor Schola Cantorum 
Belli aus Genazzano hat den 

Eichstedter Chor zu einer kultu-
rellen Begegnungswoche Mitte 
Mai 2023 eingeladen. Dann kön-
nen die beiden Chöre gemein-
sam mit dem örtlichen Blasor-
chester und weiteren Musikern 
proben und auftreten. Zum Ab-
schluss ist ein Konzert im Hof 
des mittelalterlichen Castello 
Colonna vorgesehen. Auf dem 
Programm stehen u. a. Stücke 
von Bach, Mozart, Brahms und 
Jenkins.
Diese musikalische Begegnung 
ist für den Eichstedter Chor auf-
regend und motivierend, bietet 
sie doch die Gelegenheit neue 
musikalische Anregungen und 
Eindrücke zu sammeln und sich 
einem italienischen Publikum 
zu präsentieren. Außerdem be-
ginnt mit ihr eine musikalische 
Freundschaft zwischen Genaz-
zano und Eichstedt und wir hof-
fen, dass das nächste binationa-
le Konzert bei uns im Landkreis 
stattfinden wird.
Auch wenn der einladende Chor 
sich um vieles kümmert, so ent-
stehen doch Kosten von über 
10.000 € für die Bahnfahrt, 
Übernachtungen, Essen und 
Mobilität vor Ort. Neben der 
Selbstbeteiligung der Chormit-
glieder werden daher zusätzli-
che Mittel benötigt, um die Teil-
nahme des Eichstedter Chors an 

dieser kulturellen Begegnung zu 
ermöglichen.
Wenn Sie dieses Konzert als 
Sponsor unterstützen möchten, 
bitten wir Sie um Überweisung 
unter Angabe „Eichstedter Chor“ 
an den Chorverband Sach-
sen-Anhalt, der nach Eingang 
der Spende eine Spendenbe-
scheinigung ausstellt (bitte ge-
ben Sie dafür Ihre Postadresse 

an, geht auch per E-Mail an cho-
reichstedt@yahoo.com):

Chorverband Sachsen-Anhalt
IBAN: 
DE49 8106 9052 0000 0093 00 
(Volksbank Börde-Bernburg)
BIC: GENODEF1WZL
WICHTIG: Verwendungszweck 
„Chorfahrt Eichstedter Chor“
Gerne nimmt der Chor auch Bar-

spenden entgegen. 
Der Chor dankt allen Sponsoren 
sehr herzlich für ihre Unterstüt-
zung des Vorhabens und wird 
sie gerne namentlich auf Kon-
zertprogrammen und der Web-
seite des Eichstedter Chors 
(https://www.musicalion.com/
presences/cs/?chor-eichstedt) 
nennen.

Eichstedter Chor beim Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
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geburtstage Im märz

arneburg
03.03. Bernd Packebusch 70
04.03. Monika Fanta 75
05.03. Waltraut Berr 85
14.03. Gerda Hammermeister 95
16.03. Klaus Wegner 90

arneburg ot dalchau
10.03. Christine Fehse 70

eichstedt (altmark) ot lindtorf
09.03. Klaus Stenzel 75
25.03. Heinz Hering 80

eichstedt (altmark) ot rindtorf
13.03. Margot Henning 80

goldbeck
26.03. Achim Laga 70

goldbeck ot bertkow
06.03. Christel Biermann 70

goldbeck ot möllendorf
01.03. Rita Briesemeister 75

hansestadt werben (elbe)
16.03. Erika Gereke 85

hansestadt werben (elbe)  
ot behrendorf
08.03. Regina Georges 80

hansestadt werben (elbe)  
ot berge
12.03. Walter Vinzelberg 85

hansestadt werben (elbe)  
ot giesenslage
25.03. Elke Bodensick 70

hassel
05.03. Monika Kemmerich 70
24.03. Anette Schröder 70
28.03. Ingeborg Schulz 70

hohenberg-krusemark
09.03. Hilde Barschdorf 85
26.03. Marianne Walter 75
29.03. Ursula Kautz 85

hohenberg-krusemark  
ot Schwarzholz
10.03. Bärbel Süßkind 70

iden
05.03. Günther Rennspieß 80
12.03. Heidemarie Hauf 80

rochau
11.03. Barbara Arndt 80

rochau ot häsewig
02.03. Sonja Brückner 70

rochau ot klein Schwechten
15.03. Harald Reschke 75

geSundheit, wohlergehen und Viel glück! 

allen Jubilaren die besten Wünsche zu ihrem Ehrentag!
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pfarrbereich königSmark

gottesdIenste & andacHten:
 sa | 04.03.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)
 so | 05.03.
09.00 Uhr | Iden
10.30 Uhr | Meseberg
 sa | 11.03.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)
 so | 12.03.
09.00 Uhr | Hindenburg
10.30 Uhr | Berge
 sa | 18.03.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)
 so | 19.03.
regionaler ökumenischer 
Kreuzweg:
13.00 Uhr | ab Sanne (Kirche)
ca. 14.00 Uhr | über Hassel 
(Kirche),
ca. 15.30 Uhr | nach Jarchau 
(Kirche),
(anschl. Kaffeetrinken)
 sa | 25.03.
18.00 Uhr | Düsedau 
(Friedensgebet)
 so | 26.03.
09.00 Uhr | Schwarzholz
10.30 Uhr | Walsleben

gemeIndeVeranstaltungen:
Pfadfinderarbeit/ christenlehre/ 
flötenkreis: Nach Absprache  
mit Gem.-Päd. Karin Diebel  
(Tel: 039390-81837)
Konfirmandenarbeit des  
Pfarrbereiches Königsmark:
Vorkonfirmanden: Pfarrhaus  
Osterburg: nach Absprache mit 
Pfr. Gordon Sethge,  
Tel: 03937- 82695
Konfirmanden: Pfarrhaus Klein 
Schwechten: nach Absprache 
mit Pfr. Alexander Schwartz,  
Tel: 039388-976963

gKr-sitzung 
für das Kirchspiel Königsmark- 
meseberg:
in Berge (Bäckerei Obara) 
Donnerstag, 16. März, 18.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
Winterkirche Walsleben 
Mittwoch, 22. März, 18.00 Uhr
für die gemeinde Iden:
ehem. Pfarrhaus Iden 
Donnerstag, 30. März, 18.30 Uhr

gemeindenachmittage: 
für das Kirchspiel Königsmark- 
meseberg:
i. d. Winterkirche Meseberg: 
Dienstag, 7. März, 14.30 Uhr 
für das Kirchspiel erxleben:
im DGH Düsedau:

Dienstag, 21. März, 14.30 Uhr
für die gemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden:
Dienstag, 28. März,14.30 Uhr

pfarrbereich arneburg

gottesdIenste
 fr| 03.03.
18:00 Uhr | Baben | Gottesdienst 
zum Weltgebetstag: Gastland 
Taiwan (im Kommunalraum)
 mo | 06.03.
19:00 Uhr | Rindtorf | Passions-
musik mit Pfr. P. Lippelt und Kan-
tor T. Frieser
 so | 12.03. – Okuli
10:30 Uhr | Arneburg | Gottes-
dienst
 mo | 13.03.
18:00 Uhr | Beelitz Andacht
 so | 19.03. – Lätare
13:00 Uhr | Sanne | Andacht zum 
ökumenischen Kreuzweg mit 
Station ca. 14:15 Uhr in Hassel 
und ca. 15:15 Uhr in Jarchau mit 
Abschlussandacht und Kaffee-
trinken (Wer kann, bringt einen 
Kuchen oder ‘ne Kanne Kaffee 
mit – herzlichen Dank.)
 so | 26.03. – Judika
10:30 Uhr | Groß Schwechten | 
Gottesdienst
14:00 Uhr | Arneburg | Gottes-
dienst mit Einführung von Nicole 

Elmenthaler als Gemeindepäda-
gogin für die Pfarrbereiche Arne-
burg und Klein Schwechten
 mo | 27.03.
18:00 Uhr | Baumgarten | Andacht
 do | 30.03.
15:15 Uhr | Arneburg | Gottesdienst 
im Seniorenheim Elbresidenz

gemeIndenacHmIttage
•  Arneburg im Pfarrhaus  

mo | 13.03. | 14:00 Uhr 
•  Groß Schwechten im Kommu-

nalraum  
do | 09.03. | 14:30 Uhr mit 
Überraschungs-Besuch 

frauenfrühstück  
(mit-bring-frühstück)
•  Ausflug nach Groß Schwechten 

mI | 22.03. | 09:00 Uhr im Feu-
erwehrraum

Krabbelgruppe
Arneburg  | im Pfarrhaus 
 mo | 10:00 Uhr | 13. & 27.03. / 
03. & 17.04. | 08. & 22.05. 
Kinderkirche arneburg 
im Pfarrhaus 1.–4. Klasse jeden 
mittwoch außer in den Ferien 
14:30–15:30 Uhr 
Konfi-zeit arneburg 
 sa | 04.03. | Ausflug nach Ber-
lin (Kultur und Spaß)
Ökumenischer Kreuzweg 
Start Kirche Sanne 
 so | 19.03. | 13:00 Uhr

KIrcHlIcHe nacHrIcHten

aus den gemeInden

6. april im feuerwehrgerätehauS

Einladung zur Jahresversammlung 
der Jagdgenossenschaft Lindtorf

Hiermit sind alle Eigentü-
mer von Grundflächen des 

gemeinschaftlichen Jagdbezir-
kes recht herzlich zur Versamm-
lung eingeladen.

ort:   Feuerwehrgerätehaus 
Lindtorf

Datum:  06.04.2023
Zeit:  19:00 Uhr 

Tagesordnung
1. Begrüßung, Eintragung der 

Mitglieder in die Anwesen-
heitsliste

2. Feststellung der Beschluss-
fähigkeit und der Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung

3.  Bericht des Vorstandes

4.  Kassenbericht / Anmerkung 
der Kassenprüfer

5.  Entlastung des Vorstandes
6.  Wahl der Kassenprüfer
7.  Beschluss über die Verwen-

dung der Jagdpacht
8.  Bericht der Pächter
9.  Sonstiges

Ich weise darauf hin, dass Flä-
chen, die mehreren Eigentü-
mern gehören, nur durch Anwe-
senheit aller Eigentümer dieser 
Flächen oder durch amtlich be-
stätigte Vollmachten aller nicht 
anwesenden Eigentümer dieser 
Flächen zur Abstimmung be-
rechtigt sind.

Der Vorstand

JagdgenoSSenSchaft bertkow

Einladung zur Vollversammlung 
der JG Bertkow 

Am 10.03.2023 um 19:00 
Uhr	in	der	Gaststätte	„Bayri-

scher Hof“ in Goldbeck.
 
Tagesordnung
1. Begrüßung, Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2. Verlesen und Bestätigen der 

Tagesordnung
3. Bericht des Jagdvorstandes
4. Kassenbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl der Kassenprüfer
7. Bericht des Jagdpächters
8. Beschluss über die Verwen-

dung des Jagdertrages
9. Anfragen / Hinweise
10. Schlusswort
 

Aus organisatorischen Gründen 
bitte ich um Bestätigung der 
Teilnahme bis zum 05.03.2023 
unter der Telefonnummer 0170 
5722248 oder 039388 29367.

Ich weise daraufhin, dass Flä-
chen, die mehreren Eigentü-
mern gehören, nur durch Anwe-
senheit aller Eigentümer dieser 
Flächen oder durch entspre-
chende amtlich bestätigte Voll-
machten zur Abstimmung be-
rechtigt sind.
 

André Witwar
Jagdvorstand
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aus den gemeInden

arneburger kultur- und heimatVerein im altmärkiSchen heimatbund e. V.

KLEINE GALERIE im Rathaus
Die KLEINE GALERIE Arneburg 
im Rathaus der Stadt Arneburg/
Elbe des Kultur- und Heimatver-
eines Arneburg lädt alle Interes-
sierten zu seiner 255. Ausstel-
lungseröffnung am Mittwoch, 
den 22. März, um 19.00 Uhr, in 
die Breite Straße 15, im Rathaus, 
39596 Arneburg ein. Zu dieser 
Vernissage erwarten wir die 
Künstlerin, Anne Roseaus aus 
Düsseldorf. Sie zeigt, Malerei, 
Aquarelle und Skulptur. Ein klei-
ner Querschnitt ihrer Kunst 
wird in der Ausstellung vertre-
ten sein. Im traditionellen 
Künstlergespräch wird Frau Ro-
se auf Gedanken der Galeristin 
eingehen und Fragen der Gäste 
beantworten. 
Ihre künstlerische Laufbahn be-
gann sie mit einem Architektur-
studium 1985. Die intensive 
Auseinandersetzung mit Raum, 
Struktur und Farbe war eine 
wichtige Station auf dem Weg 
zu ihrer Kunst. Zahlreiche Studi-
enreisen führten sie vor allem in 
die Provence nach Frankreich. Es 
entstanden umfangreiche Land-
schaftsstudien und Architektur-
zeichnungen. Nach dem Studi-
um arbeitete sie zunächst ein-
mal im Architekturbüro, blieb 
aber vor allem durch die Künst-
lergruppe „Dienstagsbilder“ der 
Malerei verbunden und entwi-
ckelte ihre Ausdrucksformen 
weiter. 
Ab 1999 entschloss sie sich frei-
schaffend zu arbeiten und wid-
met sich bis heute ganz der 
Kunst. Die Malerei und das 
Zeichnen sind seither ihre be-
vorzugten Ausdrucksmittel. 

Bildhauerei kommt später durch 
die Künstlergruppe „Steinbruch“ 
und die regelmäßigen Arbeits-
aufenthalte in der Eifel hinzu. In 
ihren Arbeiten werden oft der 
Kontrast und das Wechselspiel 
zwischen Natur und Kultur the-
matisiert. Der Schaffensprozess 
selber steht aber bei der Ausein-
andersetzung mit Farben und 
Materialien immer im Vorder-

grund. Malen auf Reisen und der 
Austausch mit anderen Kunst-
schaffenden verändert immer 
wieder ihren Blick auf die Welt 
und somit auch die Haltung in 
ihren Arbeiten.
2005 wurde sie Mitbegründerin 
der Düsseldorfer Malschule 
„siehMAL“. Menschen aller Al-
tersgruppen kommen nun 
schon seit 17 Jahren im Wo-

chenrhythmus	zu	kreativem	Ge-
stalten zusammen. 
Wir werden sicher in der kom-
menden Ausstellung in Arne-
burg unterschiedliche Arbeiten 
aus ihrem vielgestaltigen Reper-
toire betrachten können. Sie 
kann zarte Aquarelle komponie-
ren, kurze Augenblicke zeichne-
risch festhalten und mit  
Deckfarben seelische Befind-
lichkeiten einfangen. Im Span-
nungsbogen zwischen Abstrak-
tion und gegenständlicher Ma-
lerei sowie der Bildhauerei ist 
Frau Rose in ihrem Element. 
Beim Spiel zwischen Formen 
und Farben gestaltet sie viel-
schichtige Bilder, welche oft als 
Serien entstehen für zahlreiche 
Ausstellungen u. a. in ihrer Hei-
matstadt Düsseldorf, im Sinnes-
Wald Leichlingen, in Hilden oder 
in Jemgum/Ostfriesland beglei-
ten ihre schöpferische Arbeit. 
Dabei sind Themen, unter wel-
chen sie ihre Kunst ausstellt, 
sehr abwechslungsreich: u. a. 
„Quartett für Bild und Skulptur“; 
„Kunstgezeiten“; „Optische Täu-
schungen“; „Fließende Übergän-
ge“; „Stein und Papier“. Ihre Aus-
stellung in Arneburg steht unter 
dem Motto: „Begegnungen“.
2014 erhielt sie den Publi-
kumspreis im SinnesWald. 
Lassen wir uns überraschen und 
freuen wir uns auf die nächste 
Ausstellung in der Kleinen Gale-
rie im Rathaus Arneburg. Alle 
Interessierten Kunstfreunde der 
Kleinen Galerie im Rathaus Ar-
neburg sind sehr herzlich einge-
laden!

Adelheid Joanna Preß, Galeristin

ImPressum Hallo nacHbarn
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VorSchläge biS ende märz einreichen

Altmärkischer Literaturwettbewerb

Die Kaschade Stiftung ruft 
in Zusammenarbeit mit 

dem Kulturausschuss der Han-
sestadt Osterburg zur Auszeich-
nung des altmärkischen Litera-
turpreises auf.
Der Preis ist mit 500,00 Euro do-
tiert.
Zusätzlich Nachwuchspreis: 
Schüler (bis 18 Jahre alt zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung)
Der Nachwuchspreis ist mit 
300,00 Euro dotiert.

Wir bitten um Vorschläge für zu 
ehrende Personen und dem zu 
würdigenden Text mit einer 
kurzen schriftlichen Begrün-
dung/Erläuterung.
Mit der Abgabe des Auszeich-
nungsvorschlages stimmt die 
vorschlagende Person der even-
tuellen Veröffentlichung ihres 
Namens und ihrer Begründung 
(auch teilweise) zu.
In den vorgeschlagenen Werken 
soll ein Bezug zur Altmark er-
kennbar oder die Autorin/der 
Autor in der Altmark beheima-
tet oder das Werk in einem Ver-
lag der Altmark erschienen sein.
Eine Veröffentlichung ist jedoch 
keine Voraussetzung.
Der Literaturpreis wird verge-
ben, um die Arbeit der altmärki-

schen Autorinnen und Autoren 
zu würdigen sowie die Präsen-
tation der Altmark in der Litera-
tur zu fördern. Er soll in glei-
chem Maße Auszeichnung und 
Ansporn zum Ausdruck bringen.

Literarische Form: offen (Prosa, 
Lyrik,	Chroniken,	Sachbücher…)
Preisverleihung: im Rahmen der 
Osterburger Literaturtage 2023

abgabetermin der Preisvor-
schläge: bis zum 31.03.2023

Einsendeadresse der Vorschläge:
Stadt- und Kreisbibliothek
– Literaturwettbewerb –
Großer Markt 10
39606 Hansestadt Osterburg 
(Altmark)
oder per E-Mail: 
bibliothek@osterburg.de

Die	 Jury	 setzt	 sich	 aus	Mitglie-
dern der Kaschade Stiftung und 
des Kulturausschusses zusam-
men oder werden von diesen 
benannt.

dank an förderVerein der grundSchule

Faschingsfeier der Verbundschule 
Goldbeck-Iden

Traditionell wurde am letz-
ten Schultag vor den Winter-

ferien  Fasching in der Verbund-
schule Goldbeck-Iden gefeiert.
Zuvor gab es für die Mädchen 
und Jungen an beiden Standor-
ten die Halbjahreszeugnisse.
Die Kinder aus Iden kamen an-
schließend mit dem Bus nach 
Goldbeck, um hier beim „Tanz in 
allen Sälen“ am Standort Gold-
beck mitfeiern zu können.
Es wurde getanzt, gebastelt und 
gespielt. In der „Bar“ konnten 
sich alle bei Pfannkuchen, Ka-

kao und Tee stärken. 
Zum Abschluss verzauberte der 
Magier Gernot Vogelgesang aus 
Güstrow die Mädchen und Jun-
gen in der Turnhalle. Natürlich 
konnten die Kinder den Zaube-
rer während seiner Show tat-
kräftig unterstützen.
Vielen Dank an den „Förderver-
ein der Grundschule Goldbeck“, 
der allen Klassen zum Frühstück 
lecker zubereitetes Obst und Ge-
müse zur Verfügung stellte.

Verbundschule Goldbeck-Iden

märz-/april-empfehlung

Veranstaltungen auf dem Alandhof 

Heiter und mit viel Vorfreu-
de wurde am 4. Februar ein 

buntes Programm präsentiert, 
das Saloncharakter trug. Mit 
Polka, Walzern und Operetten-
melodien durfte sich wie im 
Wiener Musikverein gefühlt 
werden, während im 2. Teil 
Jazz-Standards und Unterhal-
tungsmusik für Lebendigkeit 
und Schwung sorgten. Mit 
Prickligem jeder Art begrüßten 
wir die Geschicke des neuen 
Jahres und stießen mit einem 
Prosit auf die Gesundheit an.
Ausführende an diesem Tag wa-
ren:
Peter Blail – Klavier
Marita Biermann – Gesang
Antje Folkers – Violine

Und am 4. März um 16.00 Uhr 
Filmmusik mit Schülern und 
Lehrern der Musikschule Bern-
burg.
Sowie am 1. april um 17.00 Uhr 
mit dem Duo Folkers/Thele-
mann, die uns einen Soul-, Pop-, 
Jazz-Abend mit Gesang, Gitarre 
und Percussion versprechen

Wenn Sie an weiteren Informa-
tionen interessiert sind, schau-
en Sie ruhig auf unserer Website 
vorbei: www.alandhof.de oder 
rufen mich gerne unter 
01786384734 an.

Antje Folkers
Alandhof, Werbener Str. 26,  

39615 Altmärkische Wische,  
OT Wendemark
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VerbundSchule goldbeck-iden

Schulranzencheck 2023

Zum diesjährigen AOK- 
Schulranzen-Check begrüß-

ten die Mädchen und Jungen 
der Verbundschule Gold-
beck-Iden Vanessa Striecks aus 
Magdeburg.
Gemeinsam mit den Kindern 
wurden die Schulmappen rich-
tig eingestellt und die Sitzhal-
tungen der Taschen auf dem Rü-
cken überprüft.
Beim Wiegen der Schulranzen 

wurde festgestellt, dass das Ge-
wicht einiger Taschen über dem 
10-prozentigen Anteil des Kör-
pergewichtes liegt. So wurde 
überlegt, was vielleicht noch 
nicht jeden Tag in der Schul-
mappe sein müsste, um den Rü-
cken entlasten zu können.
Vielen Dank an die AOK für die-
se Unterstützung.

Verbundschule Goldbeck-Iden

paten und Spender erwünScht

Orgelsanierung in den  
Startlöchern

Orgeln sind die Königinnen 
aller Instrumente. 

Frank Schmidt, Rochauer Bürger 
und Liebhaber von Musikinstru-
menten mit Charakter und Ge-
schichte, nahm 2020 diesen Ge-
danken auf und unterbreitete 
dem Gemeinde-Kirchenrat ei-
nen mutigen Plan. Schon lange 
beobachtete er den immer wei-
ter voranschreitenden Zerfall 
der Orgel in der Rochauer Dorf-
kirche. Ein Wasserschaden hatte 
sie vor ungefähr 25 Jahren un-
bespielbar gemacht. Holzwür-
mer knabbern sich bis heute 
durch die um das Jahr 1885 vom 
Orgelbaumeister Robert Voigt 
aus Stendal geschaffene Tas-
teninstrument. Der Rat machte 
sich die Entscheidung nicht ein-
fach, eine kostengünstigere 
E-Orgel würde auch ihren Zweck 
erfüllen. Doch hier ging es nicht 
weniger als um ein Stück eige-
ner Dorfidentität, die es zu be-
wahren galt. Schließlich stimm-
ten alle einer Sanierung zu. Fast 
unbemerkt von der Öffentlich-
keit wurde nun im Hintergrund 
fleißig geplant, Förderanträge 
gestellt und die Idee der Orgel-
pfeifenpatenschaften ins Leben 
gerufen. Eine Sache hatte jedoch 
Priorität: Die Sanierung des 
Kirchturms, denn nur wenn das 
alte Gemäuer Sicherheit bietet, 
kann sich eine Orgel in seinem 
Inneren so richtig wohl fühlen.

Nun ist es soweit. Der Turm ist 
repariert, die Baugenehmigung 
und eine Fördermittelzusage 
der Evangelischen Kirche liegen 
vor. Auch die Stiftung Orgel-
klang wird sich in dem Projekt 
der Orgelinstandsetzung enga-
gieren, genauso wie die Ge-
meinde Rochau und der Kultur-
verein zu Rochau e. V. So kamen 
Ende 2021 alleine im Rahmen 
der Veranstaltung „Aquarell 
trifft Buch“ 1.040 € an Orgel-
spenden zusammen. 

Die Aktion „Orgelpfeifenpaten-
schaften“ kann bisher 4.100 € 
auf ihrem Konto ausweisen. Zu-
sätzlich sind Eigenleistungen, 
wie z. B. der Neubau einer Orgel-
bank oder ein neuer Stroman-

schluss bereits zugesagt. Die Fir-
ma „Mecklenburger Orgelbau“ 
mit Sitz in Plau am See wird im 
Spätherbst 2023 mit den Vorbe-
reitungsarbeiten beginnen. Die 
eigentliche Sanierung soll dann 
voraussichtlich über die Winter-
monate in der eigenen Werk-
statt erfolgen.

Der Kulturverein zu Rochau e. V. 
hat gemeinsam mit dem Ge-
meindekirchenrat große Pläne, 
denn die Orgel soll zukünftig 
nicht nur zum Anschauen die 
Kirche schmücken. Sie soll an 
Gottesdiensten wieder ihre Auf-
gabe erfüllen, Gastorganisten 
werden zukünftig Konzerte ge-
ben können und der Rochauer 
Singekreis fiebert schon der 
Wiederindienststellung entge-
gen.

Für die Gesamtkosten der Sanie-
rung sind ca. 35 T€ geplant. Etwa 
7.000 € fehlen den Akteuren um 
Frank Schmidt noch, um die Ge-
samtsumme zu erreichen. Ein 
durchaus machbares Unterfan-
gen, denn noch haben alle Inter-
essenten die Möglichkeit, der 
Rochauer Kirchenorgel wieder 
zu ihrem glanzvollen Klang zu 
verhelfen. Jede Spende, egal ob 
mit oder ohne Patenschaft, ob 
von Privatpersonen, Institutio-
nen oder Firmen herzlich will-
kommen. 

Wer allerdings Pate werden 
möchte, kann unter der Adresse 
http://www.formo-bausteine.
de/Kirchenorgel.php seine ganz 
persönliche Orgelpfeife aussu-
chen. Eine Urkunde gibt es dazu 
und Ihr Name wird, wenn Sie es 
wünschen, im Stifterbuch ste-
hen, welches im Orgelinneren 
für spätere Generationen ver-
wahrt wird. Naja, und vielleicht 
wird eine Tafel im Kirchturm 
auf die Paten verweisen. Für 
weitere Informationen ist Frank 
Schmidt unter der Rufnummer 
039328 92040 oder 92042 zu er-
reichen.

Kulturverein zu Rochau e. V.
Hannes Rühlmann
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drk kita „dorfkind“ und drk tageSpflege „am Sportplatz“

Klein und groß feiern gemeinsam
Zwerge, Polizisten, Prinzes-
sinnen	 und	 Mickey	 Mäuse	

tanzten und tobten am 15. Feb-
ruar in der bunt geschmückten 
Tenne der DRK Kita „Dorfkind“ 
in Hohenberg-Krusemark. Ge-
meinsam mit der angrenzenden 
DRK Tagespflege „Am Sport-

platz“ wurde Fasching gefeiert. 
Die Seniorinnen und Senioren 
besuchten die Kinder in ihrer Ki-
ta, wo sie zusammen lachten, 
tanzten und sangen. 
Neben Stuhltanz und Topfschla-
gen gab es für die kleinen Super-
helden, Feuerwehrmänner und 

Mehrjungfrauen auch ein lecke-
res Buffet. In der Tagespflege 
konnten die Jungen und Mäd-
chen bei kleinen Spielen gegen-
einander antreten und sich so-
gar gegen die Senioren behaup-
ten. Jeder der Kleinen durfte sich 
im Anschluss einen kleinen 

Preis aussuchen. Nach der ge-
meinsamen Zeit ließen die Seni-
oren den ereignisreichen Vor-
mittag mit Bowle und Gu-
ter-Laune-Musik ausklingen.

alleS rund um die meiSe

Wandertag zur Jugendwerkstatt 
Am 18. Januar unternahmen 
wir eine tolle Wanderung 

nach Hindenburg zur Jugend-
werkstatt. 
Nach einem ausgiebigen Früh-
stück in der Schule machten wir 
uns auf dem Weg und erreich-
ten unser Ziel nach einer Drei-
viertelstunde Fußmarsch. 
Dort angekommen, hatten die 
Mitarbeiter auch schon leckeres 
Fingerfood und Getränke für uns 
bereitgestellt. Nach dieser Stär-
kung konnte die Beschäftigung 
beginnen. Der Tag drehte sich 
rund und das Leben der Kohlmei-
se. Wir wurden in zwei Gruppen 
eingeteilt und beschäftigten uns 
zunächst mit einem Quiz. Da-
nach kam der praktische Teil: Die 
Mädchen verzierten Tontöpfe 
per Serviettentechnik und Klar-
lack und stellten daraus Futter-
glocken für die Meisen her und 
die Jungen durften in der 
Holzwerkstatt Nistkästen bauen. 
Das Arbeiten mit Holz hat sehr 
viel Spaß gemacht! 
Wir danken besonders Herrn 
Maaß, Herrn Schneidler, Marie 
Paßlack und den Jungs von der 
Holzwerkstatt für ihre Betreu-

ung und Hilfe, aber auch dem 
Küchenteam! Frau Lücke von 
der Elternvertretung hat uns 

diesen Tag organisiert, vielen 
Dank dafür! Wir kommen gern 
wieder. 

Klasse 4b Verbundschule  
Goldbeck-Iden
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auS dem nachrichtenblatt der landelektrizität g.m.b.h. überlandwerk gardelegen

Zur Geschichte des Dorfes Bertkow
Vor einiger Zeit kam mir ein 
umfangreiches Konvolut alter 

heimatgeschichtlicher Literatur 
unter die Hände. Darunter befan-
den sich auch einige Ausgaben des 
„Nachrichtenblatts der Landelekt-
rizität G.m.b.H. Überlandwerk 
Gardelegen“. (Das Überlandwerk 
war ein Betriebsteil der Landelekt-
rizität G.m.b.H. Halle a. d. Saale, 
dem größten gemeinnützigen 
Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen der Provinz Sachsen.) 
Dieses Informationsblatt, das mo-
natlich zwischen 1922 bis 1939 
(18 Jahrgänge) erschien, erhielten 
alle ans Stromnetz angeschlosse-
ne Haushalte von ihrem Energie-
versorger zugestellt. In dessen Kul-
turteil finden sich, versehen mit je 

1 oder 2 Abbildungen, interessan-
te geschichtliche Porträts zu ein-
zelnen altmärkischen Ortschaften. 
Als Autor all dieser Aufsätze zeich-
nete sich Gotthilf Ziegler verant-
wortlich. Der „Haushistoriker“ 
schrieb zudem für die Nachrich-
tenblätter der beiden Betriebs teile 
Salzwedel und Weferlingen. Für 
die Porträts der Ortschaften des 
Altkreises Osterburg nutzte Zieg-
ler die „Beiträge zur Geschichte des 
Kreises Osterburg“ (5 Bde. 1905–
1913) von Ernst Wollesen (1862–
1939). Der hier im folgenden abge-
druckte Bertkow-Aufsatz stammt 
aus dem „Nachrichtenblatt der 
Landelektrizität G.m.b.H. Über-
landwerk Gardelegen“, 13. Jahrg. 
(1934), S. 128–129. Christian Falk

Die Bertkower Kirche, Rittergüter und Dörfer
Länger als sonst gewöhnlich wer-
den wir uns das Titelbild dieses 
Nachrichtenblattes angesehen 
haben. Es hat uns gefesselt! Das 
ist durchaus begreiflich, denn ein 
so wuchtiges Kirchengebäude, 
das seine ursprüngliche romani-
sche Form in solcher Reinheit be-
wahrt hat, finden wir nur selten 
in unseren altmärkischen Dör-
fern. Bis auf die gekuppelten, 
spitzbogigen Turmfenster, die aus 
späterer Zeit stammen, und bis 
auf die stilvoll vergrößerten Fens-
ter des Kirchenschiffes zeigt die 
aus Findlingsgranit (Feldsteine) 
erbaute Kirche die Kennzeichen 
der in unserer Gegend ältesten ro-
manischen Bauperiode, die man 
in die Zeit bis ungefähr 1150 legt. 
Aus drei deutlich erkennbaren 
Teilen besteht die eigentliche Kir-
che, und zwar aus der nach Osten 
zu gelegenen, halbrunden Apsis 
(Rückenwand des Altarraumes), 
dem quadratisch geformten Al-
tarhause und dem Schiffe, wel-
ches in seinen Höhen- und Brei-
tenabmessungen des Altarhau-
ses überragt. Der Westseite des 
Schiffes ist in gleicher Breite der 
Turm vorgelagert. An der Südsei-
te des Altarhauses befindet sich 
eine kleinere, ursprünglich für die 
Geistlichkeit bestimmte Tür von 
romanischer Form, während an 
der Westseite des Turmes die für 
die Kirchenbesucher bestimmte 
Haupttür – ebenfalls von romani-

scher Form – vorgesehen ist. Mit 
Ausnahme der Turmfenster sind 
alle Fenster im Rundbogen über-
wölbt. Im Innern ist das Altarhaus 
durch einen rundbogigen Tri-
umphbogen von dem Kirchen-
schiff geschieden. Im Gegensatz 
zu manch anderen im romani-
schen Stil erbauten Kirchen der 
Altmark hat das Satteldach des 
Bertkower Kirchturmes keinen 
Dachreiter. Das Innere der Kirche 
ist ziemlich schmucklos, deutlich 
lassen Kanzel und Gestühl erken-
nen, dass sie aus neuer Zeit stam-
men. Besonders auffallend ist der 
Altarschrein, dessen drei Teile 
sich zwischen zwei Säulen über-
einander erheben. Im untersten 
Teil des Schreines befindet sich ei-
ne Darstellung des Heiligen 
Abendmahles, im mittelsten 
Hauptteile die der Kreuzigung Je-
su und im obersten Hauptteile 
die der Auferstehung Jesu. Man 
wird nicht irregehen, wenn man 
das Alter des Schreines nach den 
auf den beiden Säulen angebrach-
ten Wappen des David Reimer 
von Bertkow und des Patrons 
Matthias Mangelsdorf, der am 23. 
Juli 1759 geboren wurde und am 
7. Juni 1819 starb, bestimmt. Im 
Altarraum ist der mit dem Jesu-
wort: „Lasset die Kindlein zu mir 
kommen“ umschriebene Tauf-
stein aufgestellt. Besonders lenkt 
ein großer Grabstein die Blicke 
der Beschauer auf sich. An der In-

nenwand des Triumphbogens 
sich erhebend, trägt er die Wap-
pen derer von Bertkow und derer 
von Devitz und darunter eine In-
schrift, die über Namen und Le-
ben zweier edler Frauen dieser 
Geschlechter Auskunft gibt. Noch 
einen sehr wertvollen Kunstge-
genstand birgt die Bertkower Kir-
che. Es ist dies ein kostbarer 
Abendmahlskelch aus Silber mit 
Innenvergoldung aus dem Jahre 
1591. Wegen dieser kunstvollen 
Ausführung gehört dieser goti-
sche Kelch zu einem der schöns-
ten Kelche der weitesten Umge-
bung. Der Fuß des Kelches ist zu 
sechs Feldern ausgebildet, die 
nicht allein Gravierungen von Fa-
milienwappen, sondern auch vie-
le Namen, besonders die der 
Spender, tragen. Noch ein ande-
rer, aus Zinn gefertigter Kelch 
muss deswegen erwähnt werden, 
weil er im Verlaufe des Dreißig-
jährigen Krieges als Ersatz des 
vorgenannten Kelches diente und 
dadurch verhinderte, dass der 
kostbare Kelch in die Hände mar-
odierender Landsknechte allein 
fallen konnte. Den Kirchturm zie-
ren zwei Glocken. Die größere 
Glocke trägt u. a. als Inschrift die 
Worte: Soli Deo Gloria!  (Gott al-
lein die Ehre, 5. Mose 32, Vers 3b) 
1574. Ferner: Verbum Domini ma-
net in eternum! (Gottes Wort 
bleibt in Ewigkeit, 1. Petri 1, Vers 
25a). Die Inschrift der kleineren 

Glocke nennt die Namen des da-
maligen Pfarrers und des Glo-
ckengießers, sowie die der Kir-
chenpatrone.
Wir erfuhren bereits, dass die 
Herren von Bertkow ihren Sitz 
auch in unserem Dorfe hatten. 
Urkundlich zuerst wird Otto von 
Bertkow im Jahre 1225 genannt. 
Aus einer Urkunde des Klosters 
Arendsee aus dem Jahre 1232 ler-
nen wir ferner die beiden Brüder 
Theodoricus und Fredericus von 
Bertkow kennen. Die Urkunden 
des 14. Jahrhunderts machen uns 
alsdann mit einer längeren Reihe 
der Herren von Bertkow bekannt, 
die teils in mecklenburgischen, 
teils in brandenburgischen Diens-
ten standen. Eine speziell altmär-
kische Urkunde dieser Zeit hebt 
den Namen des Knappen Heise 
von Bertkow (in den Jahren 1316, 
1321 und 1330) hervor. Aus ver-
schiedenen anderen urkundli-
chen Angaben lässt sich weiter 
schließen, dass sich die Familie 
von Bertkow schon verhältnis-
mäßig frühzeitig nach der Ucker-
mark ausgebreitet hat. Die Ur-
kunden des 15. Jahrhunderts 
bringen dann schon vielfach voll-
ständige und lückenlose genealo-
gische Tafeln. Von den Brüdern 
Otto (1427 und 1429 urkundlich 
erwähnt) und Georg (1427 und 
1436 urkundlich erwähnt) von 
Bertkow erfahren wir, dass sie 
treue Anhänger der ersten Ho-
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henzollern in der Mark waren. 
Auch in einer Urkunde des be-
nachbarten Plätz vom Jahre 1431 
können wir lesen, dass Otto von 
Bertkow seiner markgräflichen 
resp. kurfürstlichen Herrschaft 
treue Dienste „oft und dick“ getan 
hat. Auch verschiedene andere 
Urkunden legen von dem guten 
Einvernehmen zwischen dem 
Hohenzollernhause und dem de-
rer von Bertkow Zeugnis ab. Wei-
tere Belehnung über die altmärki-
sche Familie wird uns aus dem 
Jahre 1598. In diesem Jahre näm-
lich fanden Belehnungen großen 
Stils und von weittragender Be-
deutung statt. So belieh „am 13. 
Juni 1598 der Kurfürst den Otto, 
den Aelteren von Bertkow, sel. 
Hansens auf Schwarzholz Sohn, 
Henning und Joachim, sel. Hen-
nings Söhne zu Tangermünde, al-
le von Bertkow geheißen, mit 
dem Dorfe Neu-Bertkow, dem Ge-
richte, dem Kirchenlehen und der 
Küsterei; zwei Rittersitzen zu 
Alt-Bertkow nebst der Krugge-
rechtigkeit, Pachten, sowie des-
gleichen zu Schwarzholz“. – Über 
den am Stammsitz Bertkow blü-
henden Zweig der Familie unter-
richten uns aufs Beste die In-
schriften auf dem vorerwähnten 
Abendmahlskelch. Es würde zu 
weit führen, hierauf näher einzu-
gehen, denn wir wollen nicht nur 

die Familiengeschichte derer von 
Bertkow kennenlernen, sondern 
auch die der Rittergüter und Dör-
fer Bertkow. Darum sei nur noch 
kurz gesagt, dass das Bertkower 
Geschlecht ein durchaus tüchti-
ges war, dass seinem Könige viele 
und treue Soldaten lieferte. Der 
letzte Bertkow altmärkischen Ge-
schlechtes war Friedrich Wilhelm 
Otto Gottfried von Bertkow, der 
als Leutnant a. D. am 31. Dezem-
ber 1798 starb. Seine Witwe Soph-
ia Agnes Dorothea Wilhelmine 
von Bertkow, geb. von Katte, ver-
kaufte dann Alt-Bertkow im Jahre 
1804 an einen gewissen Rieger. 
Lange scheint dieser Rieger nicht 
Besitzer von Alt-Bertkow, das in 
älterer Zeit zwei Rittersitze hatte, 
die in neuerer Zeit zu einem Rit-
tergute vereinigt wurden, gewe-
sen zu sein, denn der bereits er-
wähnte, heute noch vor dem Al-
tar befindliche Grabstein nennt 
uns schon am Anfang des 
19. Jahrhunderts den Herrn Mat-
thias Mangelsdorf als Gutsherrn 
und Patron. Ihm folgte sein Sohn 
Friedrich Wilhelm (etwa bis 
1845); alsdann Diegon Baron de 
Monteton aus französischem Ge-
schlecht und ferner Simon Hage-
meier um 1880, Max Rudloff 
schon 1890 und bis zum heutigen 
Tage die Rittergutsbesitzer-Fami-
lie Löwe, die aus dem Magdebur-

gischen stammt. Neu-Bertkow 
kam im Jahre 1592 an die Familie 
von Bertkow, Otto von Schlegel 
aus Altenzaun war damals der 
Verkäufer. Nach dem Tode des bei 
Dresden gefallenen Majors Erd-
mann Christoph von Bertkow (et-
wa im Jahre 1745) kaufte der Herr 
von Roth zu Welle die Neu-Bert-
kowschen adligen Güter und ver-
pachtete sie an den Arneburger 
Kaufmann Buchholtz, 1800 ge-
hörte Bertkow II dem Major von 
Quitzow bei dem Kürassierregi-
ment von Borstel. Um 1826 wa-
ren die Bertkower Kossaten zu-
gleich Besitzer des in Neu-Bert-
kow belegenen Ritterguts. Jeder 
einzelne hatte sich schon Gut-
sparzellen an seinen eigenen 
Acker heranseparieren lassen. 
Aber etwa 10 Jahre später kam 
das Gut in Konkurs, es wurde 
dann von dem Rittergutsbesitzer 
Rendelmann, Klein-Schwechten, 
erhandelt, dass die zerstreut lie-
genden Rittergutsäcker der Kos-
saten etwa im Jahre 1843 neu se-
pariert wurden. Durch diese neue 
Separation erhielten mehrere 
Ortseinwohner neue Ackerpläne. 
1880 gehörte das Rittergut 
Neu-Bertkow mit den Ackerhöfen 
1, 2 und 3 dem Herrn Friedrich 
Rendelmann in Klein-Schwech-
ten.
In der Urkunde vom Jahre 1437 

ist von einer alten und einer neu-
en Straße in Bertkow die Rede. In 
späteren Urkunden lesen wir von 
den Dörfern Alt- und Neu-Bert-
kow. Noch heute unterscheiden 
sich beide Dörfer durch ihre Bau-
art. Die Anlage Alt-Bertkows ist 
typisch	 wendisch,	 während	
Neu-Bertkow zweifellos eine 
deutsche Gründung zu sein 
scheint. Uns sind ja die Kennzei-
chen der Anlage eines wendi-
schen Dorfes bekannt. Ein guter 
Kenner unserer Ortsgeschichte 
glaubt auf Grund seiner ge-
schichtlichen Forschungen an-
nehmen zu dürfen, daß das ur-
sprünglich wendische Dorf Bert-
kow in der unruhigen und 
unsicheren Zeit des 14. Jahrhun-
derts fast völlig zerstört worden 
ist, und dass hierauf, als mit den 
Hohenzollern endlich Ruhe und 
Sicherheit in die arme verwüstete 
Mark einzogen, deutsche Kolonis-
ten den südlichen Teil des alten 
Dorfes zu einer geradlinigen Dor-
fanlage ausbauten.
Da die wendische Dorfanlage auf 
ein sehr hohes Alter Bertkows 
schließen lässt, so werden nicht 
die Herren von Bertkow dem Orte 
ihren Namen gegeben haben, 
sondern umgekehrt, wie dieses in 
der Geschichte schon häufiger 
vorgekommen ist.

Gottfried Ziegler

GEMEiNDE iDEN

iden, Neue Straße
•	 1-Raum-Whg.: 29,73 m², 

Grundmiete: 4,20 €/m², Fern-
wärme

•	 2-Raum-Whg.: 45,47 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 59,98 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

iden, Schmiedeweg 3
•	 2-Raum-Whg.: 44,80 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 54,70 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m², Fern-
wärme

iden, an der Feldbreite 8 – 11
•	 2-Raum-Whg.: 39,05 m², 

Grundmiete: 3,50 €/m², Fern-
wärme

•	 3-Raum-Whg.: 55,68 m², 
Grundmiete: 4,00 €/m², Fern-
wärme

iden oT rohrbeck, 
Walslebener Str. 7
•	 3-Raum-Whg.: 55,80 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m² mit 
Einbauküche, Erdgasheizung

 
GEMEiNDE  
HoHENbErG-KrUSEMarK

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 33
•	 1-Raum-Whg.: 30,45 m², 

Grundmiete: 4,35 €/m², Erd-
gasheizung

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 46
•	 Gewerberäume mit Einbau-

küche ca. 150 m², Miete nach 
Vereinbarung, Erdgasheizung

Hindenburg, 
Werbener Straße 7
•	 3-Raum-Whg.: 78,82 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Erd-
gasheizung

osterholz, am Deich 8
•	 4-Raum-Whg.: 70,44 m², 

Grundmiete: 4,00 €/m², Flüs-
siggasheizung

HaNSESTaDT  
WErbEN

Hansestadt Werben, behren-
dorfer Straße 14 – 16
•	 2-Raum-Whg.: 45,24 m², 

Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

•	 3-Raum-Whg.: 58,76 m², 
Grundmiete: 4,50 €/m², Erd-
gasheizung

Weitere Wohnungen in beh-
rendorf und Giesenslage auf 
anfrage!

In der Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark sowie der Hanse-
stadt Werben ist eine Mietkauti-
on in Höhe von zwei Monats-
grundmieten zu hinterlegen.

Info
Bitte informieren Sie sich  
telefonisch oder kommen  
Sie zu  einem persönlichen  
Gespräch in mein Büro:

Kaufmännische  
dienstleistungen
franka seehaus
Lindenstraße 11
39606 Iden
Telefon: 039390/917 321
E-Mail: franka_seehaus@gmx.de

sprechzeiten:  
Dienstag und Donnerstag  
8.00 Uhr – 14.00 Uhr
und nach telefonischer 
 Vereinbarung

WoHnungen zu VermIeten
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serVIce

Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

allgemeIne sPrecHzeIten / eInWoHnermeldeamt
MO/MI nach Vereinbarung
DI 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr
DO 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
FR 08:00 – 12:00 Uhr

stadtbüro Hansestadt Werben (elbe)
 039393/217 
montag, 06.03.2023, 10:00 – 13:00 Uhr, Einwohnermeldeamt

scHIedsstelle arneburg-goldbecK
Die nächsten Sprechstunden der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck finden am dienstag, 07.03.2023 von 17:00 bis 
18:00 Uhr im Verwaltungsamt Goldbeck statt. Ansprechpartner der 
Schiedsstelle ist Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter 
Tel.: 039390-939950 oder 01520-7163623 zu erreichen.

erreIcHbarKeIt der PolIzeIstatIon
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23 
Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg, 

Breite Straße 14 a, 39596 Arneburg

bürgerdIenste und gemeIndeentWIcKlung
fachbereich bürgerdienste und gemeindeentwicklung
fachbereichsleiterin – Planung, stadtsanierung, Hochbau/tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40

bürgerdIenste 
teamleiter bürgerdienste: 
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321-518-46

feuerwehren 
Frau Gruber  039321/518-45

ordnungsbehördliche aufgaben, Veranstaltungen  
Frau Hack  039321/518-47

anmeldung Kitas und Horte  
Frau J. Stamm  039321/518-22

bürgerdienste einwohnermeldeamt, fundbüro 
(nur zu den Sprechzeiten besetzt): 
Frau Ratajski 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de  039321/518-30

tourismusbüro: 
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

gemeIndeentWIcKlung 
teamleiterin gemeindeentwicklung/beitragserhebung: 
Frau Fleschner, k.fleschner@arneburg-goldbeck.de  039321/518-21

Hochbau, dorferneuerung 
Herr Ulbrich  039321-518-43

Vergabestelle, tiefbau 
Herr Bethge  039321-518-33

allgemeine bauverwaltung, fähren, sportboothafen 
Frau Bösner  039321-518-41

allgemeine bauverwaltung, friedhof, archiv: 
Herr Nix  039321-518-41 

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Verwaltungsamt  
in Goldbeck

An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck
www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10

sekretariat:  
Frau Glaw    039388/971-11  
sekretariat@arneburg-goldbeck.de

steuerungsunterstützung
steuerungsunterstützung teamleiter: 
rechtsangelegenheiten, Wahlen
Herr Aßmuß   039388/971-30 
marco.assmuss@arneburg-goldbeck.de

allgemeine Verwaltung, sitzungsdienst: 
Frau Konert   039388/971-23

Personal/gehalt/agH/amtsblatt: 
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

förderberatung/Öffentlichkeitsarbeit 
Herr Beiersdörfer    039388-971-50

 
bürgerdienste – einwohnermeldeamt/fundbüro:   
Frau Fanta / Frau Ratajski  039388/971-33 
einwohnermeldeamt@arneburg-goldbeck.de

bürgerdienste – standesamt:  
Frau Fanta   039388/971-31

bürgerdienste – Hunde/gewerbe/märkte 
Herr Rottstädt   039388-971-25

fInanzen und zentrale dIenste
fachbereichsleiterin: 
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20

teamleiterin finanzen/Kassenleiterin: 
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21

Vollstreckung: 
Frau Dietrich   039388-971-60

Kasse:  
Frau Sandel   039388-971-22

geschäftsbuchhaltung:  
Frau Fichte   039388-971-0

steuern: 
Frau Drechsel   039388/971-12

doppik/Kalkulation/datenschutzbeauftragter: 
Herr Böker   039388/971-24

zentrale dIenste 
teamleiterin zentrale dienste, liegenschaften/Kommunalvermögen: 
Frau Lindau, k.lindau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-41

systemadministrator/schwimmbad: 
Herr Sommer   039388-971-26 

gebäudemanagement/schwimmbad: 
Frau Zander    039388-971-34

allgemeine Verwaltung, schulen/Versicherungen, beschaffung 
Frau Glomm   039388-971-13


